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Dr. Hönle Aktiengesellschaft 
Sitz Gilching, Landkreis Starnberg 
ISIN DE0005157101, WKN 515710 
 
Eindeutige Kennung des Ereignisses: HNL032023oHV 
 
 
 
 
 

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 
 
 
Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der 
 
am Donnerstag, den 23. März 2023, um 10.00 Uhr (MEZ), 
 
stattfindenden diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung der Dr. Hönle Aktiengesellschaft ein. 
 
Die Hauptversammlung wird auf Grundlage von § 26n Abs. 1 des Einführungsgesetzes zum Aktiengesetz („EGAktG“) 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats in der Form einer virtuellen Hauptversammlung gemäß § 118a Aktiengesetz 
(„AktG“) ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der von der Gesellschaft 
benannten Stimmrechtsvertreter) abgehalten. 
 
Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes ist der Verwaltungssitz der Dr. Hönle Aktiengesellschaft, 
Nicolaus-Otto-Straße 2, 82205 Gilching. 
 
Für die Aktionäre und deren Bevollmächtigte (mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) besteht kein 
Recht und keine Möglichkeit zur Anwesenheit am Ort der Versammlung. 
 
Die Hauptversammlung wird für ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre bzw. deren Bevollmächtigte live im Internet 
auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.hoenle.de/investoren/hauptversammlung im passwortge-
schützten Internetservice in Bild und Ton übertragen. Die Stimmrechtsausübung der Aktionäre oder ihrer Bevollmäch-
tigten erfolgt ausschließlich im Wege der elektronischen Briefwahl oder durch Vollmachtserteilung an die gesell-
schaftsbenannten Stimmrechtsvertreter. 
 
Weitere Einzelheiten zur Ausübung der Aktionärsrechte in Bezug auf die virtuelle Hauptversammlung, insbesondere 
zur Ausübung des Stimmrechts, sind im Anschluss an die Tagesordnung unter Abschnitt V abgedruckt.  
 
I.  Tagesordnung und Beschlussvorschläge 

 
1.  Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Dr. Hönle Aktiengesellschaft zum 30. September 2022 und des 
gebilligten Konzernabschlusses zum 30. September 2022, des zusammengefassten Lageberichts für die Dr. Hönle 
Aktiengesellschaft und den Konzern, des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021/2022 sowie des er-
läuternden Berichts zu den Angaben nach § 289a und § 315a Handelsgesetzbuch 
 
Zu Tagesordnungspunkt 1 wird kein Beschluss gefasst. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahres- 
und Konzernabschluss gebilligt; damit ist der Jahresabschluss festgestellt. Somit entfällt eine Feststellung durch die 
Hauptversammlung. Die Hauptversammlung hat zu diesem Tagesordnungspunkt deshalb keinen Beschluss zu fassen. 
Jahresabschluss, Konzernabschluss, der zusammengefasste Lagebericht für die Dr. Hönle Aktiengesellschaft und den 
Konzern, der Bericht des Aufsichtsrats und der Bericht des Vorstands zu den Angaben nach § 289a und § 315a Han-
delsgesetzbuch sind der Hauptversammlung, ohne dass es nach dem Aktiengesetz einer Beschlussfassung bedarf, zu-
gänglich zu machen.  
 
Die genannten Unterlagen sind ab dem Zeitpunkt der Bekanntmachung der Einberufung auf der Internetseite der Ge-
sellschaft unter https://www.hoenle.de/investoren/hauptversammlung zugänglich und können dort auch während 
der Hauptversammlung eingesehen werden. Ferner werden die genannten Unterlagen in der Hauptversammlung nä-
her erläutert werden.   
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2.  Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021/2022 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021/2022 Entlastung zu 
erteilen.  
 
3.  Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021/2022 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021/2022 Entlastung 
zu erteilen. 
 
4.  Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022/2023 
 
Der Aufsichtsrat schlägt – gestützt auf die Empfehlung des Prüfungsausschusses – vor, zum Abschlussprüfer und Kon-
zernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2022/2023 die Ebner Stolz GmbH & Co. KG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Ridlerstraße 57, 80339 München, zu wählen. 
 
Der Prüfungsausschuss hat erklärt, dass seine Empfehlung frei von ungebührlicher Einflussnahme durch Dritte ist und 
ihm keine die Auswahlmöglichkeiten beschränkende Klausel im Sinne von Art. 16 Abs. 6 der EU-
Abschlussprüferverordnung auferlegt wurde (Verordnung (EU) Nr. 537/2014 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 16. April 2014). 
 
5.  Neuwahl eines Aufsichtsratsmitglieds  
 
Der Aufsichtsratsvorsitzende, Herr Prof. Dr. Karl Hönle, hat sein Amt mit Wirkung zum Ablauf der Hauptversammlung 
am 23. März 2023 vorzeitig niedergelegt.  
 
In dieser Hauptversammlung soll daher ein neues Mitglied des Aufsichtsrats gewählt werden.  
 
Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß §§ 95, 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG sowie § 10 Abs. 1 der Satzung der Dr. Hönle Akti-
engesellschaft aus fünf von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern zusammen. 
 
Gemäß § 10 Abs. 2 der Satzung der Dr. Hönle Aktiengesellschaft erfolgt die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder grund-
sätzlich für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das vierte 
Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt. Die Hauptversammlung kann eine hiervon abweichende kürzere 
Amtsdauer beschließen. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. Wird ein Aufsichts-
ratsmitglied anstelle eines vorzeitig ausscheidenden Mitglieds gewählt, so erfolgt die Wahl gemäß § 10 Abs. 4 der Sat-
zung der Dr. Hönle Aktiengesellschaft für den Rest der Amtszeit des ausscheidenden Mitglieds.  
 
Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. 
 
Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Dr. Franz Richter, ausgeübter Beruf: Präsident des Verwaltungsrats der Meyer Bur-
ger Technology AG, Thun, Schweiz, Wohnort: Eichenau, für die restliche Amtszeit des ausscheidenden Aufsichtsrats-
mitglieds, Herrn Prof. Dr. Karl Hönle, d.h. bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das 
Geschäftsjahr 2023/2024 beschließt, in den Aufsichtsrat zu wählen.  
 
Herr Dr. Franz Richter ist Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats der Meyer Burger Technology AG, Thun, Schweiz 
und Vorsitzender des Kuratoriums des Fraunhofer-Instituts IZM, Berlin. Darüber hinaus ist Herr Dr. Richter derzeit 
nicht Mitglied eines anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsrats oder eines vergleichbaren in- oder ausländischen 
Kontrollgremiums von Wirtschaftsunternehmen. 

 
Nach Einschätzung des Aufsichtsrats ist Herr Dr. Richter als unabhängig einzustufen. Es bestehen nach Einschätzung 
des Aufsichtsrats auch keine im Sinne von Empfehlung C.13 des Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK) of-
fenzulegenden persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen zur Gesellschaft, deren Konzernunternehmen, den Or-
ganen der Gesellschaft oder einem wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktionär. 

 
Es wird darauf hingewiesen, dass Herr Dr. Franz Richter als Kandidat für den Aufsichtsratsvorsitz vorgeschlagen wer-
den soll.  
 



Seite 4 

Der Aufsichtsrat hat sich bei Herrn Dr. Richter versichert, dass dieser den zu erwartenden Zeitaufwand für die Tätigkeit 
im Aufsichtsrat der Gesellschaft aufbringen können wird. 
 
Ein Lebenslauf von Herrn Dr. Richter ist unter Abschnitt II. im Anschluss an die Tagesordnung abgedruckt und ist auf 
der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.hoenle.de/investoren/hauptversammlung zugänglich und kann 
dort auch während der Hauptversammlung eingesehen werden. 
 
6.  Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien durch die Gesellschaft  
 

§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Aktiengesetz bietet Aktiengesellschaften die Möglichkeit, aufgrund einer Ermächtigung der 
Hauptversammlung eigene Aktien bis zu insgesamt 10 % ihres Grundkapitals zu erwerben. Viele Publikumsgesell-
schaften verfügen über dieses flexible Instrument. Auch die Dr. Hönle Aktiengesellschaft hat im Interesse der Ge-
sellschaft und ihrer Aktionäre von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht und in der Hauptversammlung vom 26. 
März 2019 die Gesellschaft zum Erwerb eigener Aktien ermächtigt. Diese Ermächtigung gilt jedoch nur bis zum 31. 
Dezember 2023 und wird daher am Tag der ordentlichen Hauptversammlung im Jahr 2024 bereits erloschen sein. 
Der Vorstand soll deshalb bereits auf der Hauptversammlung am 23. März 2023 erneut zum Erwerb eigener Aktien 
ermächtigt werden: 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:  

 
a) Die Gesellschaft wird gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Aktiengesetz ermächtigt, bis zum 22. März 2025 eigene Aktien 

bis zu insgesamt 10 % des derzeitigen Grundkapitals von € 6.062.930,00 zu erwerben. Auf die hiernach er-
worbenen Aktien dürfen zusammen mit eigenen Aktien, die sich bereits im Besitz der Gesellschaft befinden 
oder ihr nach den §§ 71 a ff. Aktiengesetz zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt mehr als 10 % des Grund-
kapitals entfallen. Die Ermächtigung kann ganz oder teilweise, in diesem Fall auch mehrmals, für einen oder 
mehrere Zwecke ausgeübt werden. Die Ermächtigung darf von der Gesellschaft nicht zum Handel in eigenen 
Aktien genutzt werden.  
 
Die Ermächtigung wird zum 24.03.2023 wirksam und gilt bis zum 22.03.2025. Die derzeit bestehende, durch 
die Hauptversammlung der Dr. Hönle Aktiengesellschaft am 26. März 2019 erteilte Ermächtigung zum Er-
werb eigener Aktien wird mit Wirksamwerden der heute beschlossenen Ermächtigung aufgehoben und 
durch diese Ermächtigung ersetzt. Soweit aufgrund vorangegangener Ermächtigungen oder anderer Rechts-
grundlagen eigene Aktien von der Gesellschaft erworben, aber noch nicht veräußert wurden, gelten für de-
ren Veräußerung die nachfolgenden Regelungen. 
 

b) Der Erwerb kann über die Börse oder mittels eines an alle Aktionäre der Gesellschaft gerichteten öffentli-
chen Kaufangebots erfolgen.  
 

(1) Erfolgt der Erwerb über die Börse, so darf der von der Gesellschaft gezahlte Gegenwert je Aktie (ohne Er-
werbsnebenkosten) den am Handelstag durch die Eröffnungsauktion ermittelten Kurs für Aktien der Gesell-
schaft im XETRA-Handel (oder eines an die Stelle des XETRA-Systems getretenen funktional vergleichbaren 
Nachfolgesystems) der Frankfurter Wertpapierbörse um nicht mehr als 10 % über- oder unterschreiten.  
 

(2) Erfolgt der Erwerb über die Abgabe eines öffentlichen Kaufangebots an alle Aktionäre der Gesellschaft, dür-
fen der angebotene Kaufpreis oder die Grenzwerte der angebotenen Kaufpreisspanne je Aktie (ohne Er-
werbsnebenkosten) den arithmetischen Mittelwert der Schlussauktion im XETRA-Handel (oder eines an die 
Stelle des XETRA-Systems getretenen funktional vergleichbaren Nachfolgesystems) der Frankfurter Wertpa-
pierbörse für Aktien der Gesellschaft am zweiten bis vierten Handelstag vor dem Tag der Veröffentlichung 
des Angebots um nicht mehr als 10 % über- oder unterschreiten. Überschreitet die Zeichnung das Volumen 
des Angebots, erfolgt die Annahme nach Quoten. Dabei kann eine bevorrechtigte Annahme geringer Stück-
zahlen bis zu 100 angedienten Aktien je Aktionär vorgesehen werden.  

 
c) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Aktien der Gesellschaft, die aufgrund der 

Ermächtigung erworben werden, Dritten im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder beim 
Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen daran anzubieten und die mit einem 
solchen Erwerb im Zusammenhang stehenden Tausch- und/oder Kaufpreisverpflichtungen (zum Erwerbs-
zeitpunkt oder zu einem im Kaufvertrag vereinbarten Zeitpunkt) und sonstigen Zahlungsverpflichtungen zu 
erfüllen. 
 

https://www.hoenle.de/investoren/hauptversammlung
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d) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Aktien der Gesellschaft, die aufgrund der 
Ermächtigung erworben werden, einzuziehen, ohne dass die Durchführung der Einziehung eines weiteren 
Beschlusses der Hauptversammlung bedarf. Die Einziehung kann auf einen Teil der erworbenen Aktien be-
schränkt werden. Von der Ermächtigung zur Einziehung kann mehrfach Gebrauch gemacht werden. 

 
Das Bezugsrecht der Aktionäre auf diese eigenen Aktien ist insoweit ausgeschlossen, als diese Aktien gemäß der 
vorstehenden Ermächtigung aus lit. (c) verwendet werden.  
 
Die Ermächtigungen vorstehend unter lit. (c) und (d) können ganz oder in mehreren Teilbeträgen ausgenutzt wer-
den. Der Preis, zu dem die Aktien der Gesellschaft gemäß der Ermächtigung in lit. (c) an Dritte abgegeben werden, 
darf das nicht gewichtete arithmetische Mittel des Börsenkurses der Aktien der Gesellschaft in der Schlussauktion 
im XETRA-Handel (oder einem an die Stelle des XETRA-Systems getretenen funktional vergleichbaren Nachfolge-
system) an der Wertpapierbörse Frankfurt/Main während der letzten fünf Börsentage vor dem Zeitpunkt der ver-
bindlichen Vereinbarung mit dem Dritten oder vor Fälligkeit der Kaufpreis- bzw. sonstigen Zahlungsverpflichtung 
aus einem solchen Erwerb oder Zusammenschluss um nicht mehr als 5 % unterschreiten. 
 

7.  Beschlussfassung über eine Satzungsänderung zur künftigen Ermöglichung virtueller Hauptversammlungen 
 
Der durch das Gesetz zur Einführung virtueller Hauptversammlungen von Aktiengesellschaften und Änderung weiterer 
Vorschriften vom 20. Juli 2022 (Bundesgesetzblatt vom 26. Juli 2022, Seite 1166 ff) neu eingeführte § 118a AktG er-
möglicht es, in der Satzung vorzusehen, dass die Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer 
Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung abgehalten wird (sogenannte virtuelle Hauptversammlung). Die Sat-
zung kann den Vorstand auch ermächtigen, die Abhaltung einer virtuellen Hauptversammlung vorzusehen. Eine ent-
sprechende Satzungsregelung muss zeitlich befristet werden, wobei die maximale Frist fünf Jahre ab Eintragung der 
entsprechenden Satzungsänderung in das Handelsregister der Gesellschaft beträgt. 
 
Vorstand und Aufsichtsrat sind der Ansicht, dass sich das virtuelle Hauptversammlungsformat als solches in den ver-
gangenen Jahren bewährt hat und die Möglichkeit, Hauptversammlungen auch künftig virtuell abzuhalten, beibehal-
ten werden sollte. Die virtuelle Hauptversammlung in dem durch die entsprechenden Neuregelungen im Aktiengesetz 
vorgesehenen Format wahrt dabei in angemessener Weise die Rechte der Aktionäre und sieht die direkte Interaktion 
zwischen Aktionären und Verwaltung während der Versammlung über Videokommunikation und elektronische Kom-
munikationswege vor.  
 
Es erscheint jedoch sinnvoll, die Abhaltung als virtuelle Hauptversammlung nicht unmittelbar durch Satzungsregelung 
anzuordnen, sondern den Vorstand zu ermächtigen, im Vorfeld jeder Hauptversammlung zu entscheiden, ob die Ver-
sammlung als virtuelle oder als Präsenz-Versammlung stattfinden soll.  
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, § 18 der Satzung der Dr. Hönle Aktiengesellschaft um 
folgenden Absatz 5 zu erweitern:  
 

„(5) Der Vorstand ist ermächtigt, für bis zum Ablauf des 31. März 2025 stattfindende Hauptversammlungen vorzu-
sehen, dass die Versammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der 
Hauptversammlung abgehalten wird (virtuelle Hauptversammlung). Wird eine virtuelle Hauptversammlung 
abgehalten, sind die hierfür vorgesehenen rechtlichen Voraussetzungen einzuhalten.“ 

 
Die derzeit gültige Satzung ist über die Internetseite der Gesellschaft unter https://www.hoenle.de/investoren/haupt-
versammlung zugänglich und kann dort auch während der Hauptversammlung eingesehen werden.  
 
8.  Beschlussfassung über die Billigung des gemäß § 162 Aktiengesetz erstellten und geprüften Vergütungsbericht 
für das Geschäftsjahr 2021/2022  
 
Nach § 120a Absatz 4 Aktiengesetz hat die Hauptversammlung über die Billigung des gemäß § 162 Aktiengesetz er-
stellten und geprüften Vergütungsbericht für das vorausgegangene Geschäftsjahr Beschluss zu fassen. Gemäß § 162 
Aktiengesetz ist ein Vergütungsbericht von Vorstand und Aufsichtsrat zu erstellen und der Hauptversammlung gemäß 
§120a Abs. 4 Aktiengesetz zur Billigung vorzulegen.  
 
Der Vergütungsbericht wurde gemäß §162 Abs. 3 Aktiengesetz durch den Abschlussprüfer daraufhin geprüft, ob die 
gesetzlich geforderten Angaben nach §162 Abs. 1 und 2 Aktiengesetz gemacht wurden. Der Vermerk über die Prüfung 
des Vergütungsberichts ist dem Vergütungsbericht beigefügt.  

https://www.hoenle.de/investoren/hauptversammlung
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Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, den als Anlage zu diesem Tagesordnungspunkt 8 in 
Abschnitt IV im Anschluss an die Tagesordnung abgedruckten, gemäß § 162 Aktiengesetz erstellten und geprüften Ver-
gütungsbericht für das Geschäftsjahr 2021/2022 zu billigen.  
 
Der gemäß § 162 Aktiengesetz erstellte und geprüfte Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2021/2022 ist als An-
lage zu diesem Tagesordnungspunkt 8 in Abschnitt IV im Anschluss an die Tagesordnung abgedruckt. Die Anlage ist 
Bestandteil dieser Tagesordnung. Der Vergütungsbericht ist auch im Internet unter https://www.hoenle.de/investo-
ren/hauptversammlung zugänglich und kann dort auch während der Hauptversammlung eingesehen werden.  
 
9.  Beschlussfassung über eine Satzungsänderung zur Ermöglichung der Teilnahme von Aufsichtsratsmitgliedern an 
der virtuellen Hauptversammlung im Wege der Bild- und Tonübertragung 
 
Grundsätzlich nehmen die Mitglieder des Aufsichtsrats persönlich an der Hauptversammlung teil. Nach § 118 Abs. 3 
Satz 2 Aktiengesetz kann die Satzung jedoch bestimmte Fälle vorsehen, in denen eine Teilnahme von Mitgliedern des 
Aufsichtsrats an der Hauptversammlung im Wege der Bild- und Tonübertragung erfolgen darf.  
 
Von dieser Möglichkeit soll Gebrauch gemacht werden, um eine Teilnahme auch in Situationen zu ermöglichen, in de-
nen eine physische Präsenz am Ort der Hauptversammlung nicht oder nur mit erheblichem Aufwand möglich wäre 
oder wenn die Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung abgehalten wird. 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung daher vor, zu beschließen: 
 
§ 20 Abs. 3 Satz 2 der Satzung der Dr. Hönle Aktiengesellschaft, der zurzeit wie folgt lautet, 
 
„Mitglieder des Aufsichtsrats, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt außerhalb der Bundesrepublik Deutschland haben 
oder die aus gesundheitlichen Gründen an der persönlichen Anwesenheit in der Hauptversammlung verhindert sind, 
können an der Hauptversammlung auch im Wege der Bild- und Tonübertragung teilnehmen, sofern die Übertragung in 
beide Richtungen gewährleistet wird.“ 
 
wird wie folgt neu gefasst: 
 
„Mitgliedern des Aufsichtsrats ist in Abstimmung mit dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats die Teilnahme an der Haupt-
versammlung im Wege der Bild- und Tonübertragung in den Fällen gestattet, in denen ihnen aufgrund rechtlicher Ein-
schränkungen, aus gesundheitlichen Gründen, aufgrund ihres Aufenthalts im Ausland, ihres notwendigen Aufenthalts 
an einem anderen Ort im Inland oder aufgrund einer unangemessenen Anreisedauer die physische Präsenz am Ort der 
Hauptversammlung nicht oder nur mit erheblichem Aufwand möglich wäre oder wenn die Hauptversammlung als vir-
tuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptver-
sammlung abgehalten wird.“ 
 
Die derzeit gültige Satzung ist über die Internetseite der Gesellschaft unter https://www.hoenle.de/investoren/haupt-
versammlung zugänglich und kann dort auch während der Hauptversammlung eingesehen werden.  
 
II.  Anlage zu Tagesordnungspunkt 5 - Lebenslauf von Herrn Dr. Franz Richter  
 

Dr. Franz Richter 
Geb.: 22.07.1955 in Riesenbeck jetzt Hörstel 
Wohnort: Eichenau 
 

Beruflicher Werdegang 
 

09/16 – 04/21 
Vorstandsvorsitzender der Süss MicroTec SE, Garching  
Süss ist ein Equipment-Hersteller für die Halbleiter- und Mikroelektronik-Industrie mit einer Umsatzgröße von ca. 300 
Mio. Euro. Die Gesellschaft ist an der Frankfurter Börse gelistet und hat eine Marktkapitalisierung von > 300 Mio. Euro 
 

03/07 – 06/2014 
Vorstand der Thin Materials AG, Eichenau (TMAT) (start-up) 
TMAT hat eine Prozessentwicklung für das 3D-Stacking von Mikro-Chips entwickelt und konnte diesen Prozess bei ei-
nem großen koreanischen DRAM-Hersteller in die Produktion einführen. Im Jahr 2013 wurde TMAT an Nissan Chemi-
cal Industries, Ltd., einem großen japanischen Material-Zulieferer für die Halbleiter-Industrie, verkauft werden.  
 

https://www.hoenle.de/investoren/hauptversammlung
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08/05 – 03/07 
Präsident des Halbleiter-Equipment Segments der Unaxis Management AG, Pfäffikon, Schweiz (heute OC Oerlikon 
AG)  
Segment umfasst die Firmen ESEC (Die-, Flip Chip- and Wire Bonder) and UNAXIS Wafer Processing  

(PVD-, CVD- and Etching Tools) Der Segment-Umsatz betrug  400 Mio. CHF, bei ca. 1.500 Mitarbeitern 
 

09/90 – 12/04 
Verschiedene Positionen bei der Süss MicroTec AG, Garching 
Einschließlich: F&E-Leiter, Technischer Direktor, Vorstandsvorsitzender 
Management Buy-Out im Jahr 1997 und IPO an der Frankfurter Börse im Jahr 1999 geleitet 
 

Mitarbeit in Aufsichtsgremien 
 

04/15 – heute 
Mitglied des Verwaltungsrats der Meyer Burger Technology AG, Thun, Schweiz,  
Mitglied seit 04/14, Präsident seit 05/2020  
Meyer Burger war ein Equipment-Hersteller für die Photovoltaik und andere High-Tech Industrien. Ab August 2020 
wurde das Geschäftsmodell geändert und die Produktion von Solarzellen und -modulen aufgenommen. Meyer Burger 
ist heute der einzige europäische Solarzellenhersteller. Die Gesellschaft ist an der Züricher Börse gelistet und hat eine 
Marktkapitalisierung von > 2 Mrd. CHF erreicht.  
 

04/16 – 05/20  
Mitglied des Verwaltungsrats der Comet Holding AG, Flamatt, Schweiz  
Die COMET Gruppe stellt innovative Komponenten und Systeme, basierend auf Röntgen-, Hochfrequenz- und e-Beam-
Technologie her, mit einer Umsatzgröße von ca. 500 Mio. CHF. Die Gesellschaft ist an der Züricher Börse gelistet und 
hat eine Marktkapitalisierung von > 1,5 Mrd. CHF erreicht.  
 

07/08 – 04/18 
Mitglied des Aufsichtsrats der Siltronic AG, München  
Siltronic ist der weltweit drittgrößte Silizium-Wafer Hersteller für die Halbleiter-Industrie mit einer Umsatzgröße von 
ca. 1.4 Mrd. Euro. Die Gesellschaft ist an der Frankfurter Börse gelistet und hat eine Marktkapitalisierung von > 2,4 
Mrd. Euro erreicht. 
 

03/09 – heute 
Vorsitzender des Kuratoriums des Fraunhofer-Instituts IZM, Berlin 
Das IZM ist eines von 5 Fraunhofer-Instituten, das sich auf Halbleiter und Mikroelektronik-Anwendungen fokussiert  
 

08/00 – 07/11 
Mitglied des Semi International Board of Directors (Verband der Halbleiter-Industrie) 
 

02/10 – 04/19  
Mitglied des Beirats der Mück Management Partner AG, Bäch Schweiz (MMP) 
MMP ist ein M&A-Berater spezialisiert auf Beratungen von Firmen im zweistelligen Millionen Euro EV-Bereich 
 

10/88 – 08/90 
Fraunhofer Institute für Laser Technologie in Aachen, Wissenschaftlicher Mitarbeiter 
 

10/85 – 09/88 
Carl Zeiss, Oberkochen, Wissenschaftlicher Mitarbeiter in Forschung und Entwicklung 
 

08/78 – 09/80  
Vaillant GmbH & Co., Remscheid, Entwicklungs-Ingenieur in Forschung und Entwicklung 
 

Ausbildung 
 

1985 – 1990 
RWTH - Aachen  
Promotions-Studium zum Dr.-Ing. Physik 
 

1980 – 1985 Universität Bielefeld, TH Darmstadt  
Studium der Physik, Abschluss: Dipl.-Ing. Physik 
 

1975 – 1978 Fachhochschule Münster/Westfalen in Burgsteinfurt 
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau  
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III.  Bericht des Vorstands zu dem unter Ziffer 6 der Tagesordnung genannten Bezugsrechtsausschluss (§ 186 Abs. 4 
Satz 2 Aktiengesetz in Verbindung mit § 71 Abs. 1 Nr. 8 Aktiengesetz) 

 
Die Dr. Hönle Aktiengesellschaft hat in der Hauptversammlung vom 26. März 2019 zum Aktienrückkauf und zur an-
schließenden Veräußerung der erworbenen eigenen Aktien einen Ermächtigungsbeschluss gefasst, der bis zum 31. 
Dezember 2023 befristet ist. Die Ermächtigung zum Rückerwerb eigener Aktien wird daher am Tag der ordentlichen 
Hauptversammlung im Jahr 2024 bereits erloschen sein. Der Vorstand soll deshalb bereits auf der Hauptversammlung 
am 23. März 2023 erneut zum Erwerb eigener Aktien ermächtigt werden. 
 
Mit der im Tagesordnungspunkt 6 vorgeschlagenen Ermächtigung soll der Vorstand in die Lage versetzt werden, im 
Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre eigene Aktien über die Börse oder ein öffentliches Kaufangebot bis zur 
Höhe von insgesamt 10 % des derzeitigen Grundkapitals der Gesellschaft zu erwerben. 
 
Bei einem Erwerb über ein öffentliches Kaufangebot ("Tenderverfahren") kann jeder Aktionär entscheiden, wie viele 
Aktien und - bei Festlegung einer Preisspanne - zu welchem Preis er diese anbieten möchte. Übersteigt die Anzahl der 
zum festgesetzten Preis angebotenen Aktien die Höchstmenge der von der Gesellschaft nachgefragten Aktien, ist eine 
Zuteilung erforderlich. Hierbei soll es möglich sein, eine bevorrechtigte Annahme kleiner Offerten oder kleiner Teile 
von Offerten bis maximal 100 Aktien vorzusehen, damit bei der Festlegung der zu erwerbenden Quoten gebrochene 
Beträge und kleine Restbestände vermieden werden können und die technische Abwicklung erleichtert wird. 
 
Die von der Gesellschaft erworbenen eigenen Aktien können über die Börse oder ein öffentliches Angebot an alle Akti-
onäre wieder veräußert werden. Mit diesen Möglichkeiten des Verkaufs wird bei der Wiederausgabe der Aktien das 
Recht der Aktionäre auf Gleichbehandlung gewahrt. 
 
Die Ermächtigung unter Ziffer 6 der Tagesordnung soll es der Gesellschaft zudem ermöglichen, eigene Aktien zu er-
werben, um diese auch ohne erneuten Beschluss der Hauptversammlung einziehen zu können. 
 
In der Ermächtigung wird der Gesellschaft ferner die Möglichkeit gegeben, eigene Aktien zur Verfügung zu haben, um 
diese als Gegenleistung im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder beim Erwerb von Unternehmen, Un-
ternehmensteilen oder Beteiligungen daran anbieten zu können. Der internationale Wettbewerb und die Globalisie-
rung der Wirtschaft verlangen zunehmend diese Form der Akquisitionsfinanzierung. Die vorgeschlagene Ermächtigung 
soll der Gesellschaft den notwendigen Handlungsspielraum geben, um sich bietende Gelegenheiten zum Erwerb von 
Unternehmen oder Beteiligungen daran schnell und flexibel ausnutzen zu können. Dem trägt der vorgeschlagene Aus-
schluss des Bezugsrechts Rechnung. Bei der Festlegung der Bewertungsrelationen wird der Vorstand sicherstellen, 
dass die Interessen der Aktionäre angemessen gewahrt werden. In der Regel wird sich der Vorstand bei der Bemes-
sung des Werts der als Gegenleistung hingegebenen Aktien am Börsenkurs der Dr. Hönle AG-Aktie orientieren. Dabei 
ist eine schematische Anknüpfung an einen Börsenkurs nicht vorgesehen, insbesondere um einmal erzielte Verhand-
lungsergebnisse nicht durch Schwankungen des Börsenkurses in Frage zu stellen. Der Dr. Hönle Aktiengesellschaft 
steht auch das genehmigte Kapital für den Erwerb von Unternehmen oder Beteiligungen daran zur Verfügung. Die Ent-
scheidung über die Art der Aktienbeschaffung zur Finanzierung solcher Transaktionen trifft der Vorstand mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats, wobei alleine die Interessen der Aktionäre und der Gesellschaft maßgeblich sind. 
 
Der Vorstand wird die nächste Hauptversammlung über die Ausnutzung der Ermächtigung unterrichten. 
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IV.  Anlage zu Tagesordnungspunkt 8 – Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2021/2022 

 

Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2021/2022 
 

Vergütung der Vorstände 
Der nachfolgende Vergütungsbericht gemäß § 162 Aktiengesetz informiert individualisiert über die gewährte und ge-
schuldete Vergütung der gegenwärtigen und der früheren Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats der Dr. 
Hönle AG im abgelaufenen Geschäftsjahr. 
 
Grundzüge des Systems zur Vergütung der Vorstandsmitglieder 
Das Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder der Dr. Hönle AG ist auf eine nachhaltige Unternehmensentwick-
lung und die Erreichung strategischer Unternehmensziele ausgerichtet. Das System der Vorstandsvergütung wird man-
gels eines Personalausschusses direkt vom Aufsichtsrat festgelegt. Er kann bei Bedarf externe, unabhängige Berater 
hinzuziehen. 
 
Das Vergütungssystem leistet einen wesentlichen Beitrag zur Förderung und Umsetzung der Unternehmensstrategie 
der Dr. Hönle AG. Das Vergütungssystem knüpft sowohl an eine kurzfristige variable Vergütung als auch an eine lang-
fristige variable Vergütung an und setzt dabei unterschiedliche Leistungskriterien fest. Um die Vergütung an die lang-
fristige Entwicklung der Gesellschaft zu koppeln, macht die langfristige variable Vergütung einen bestimmten Teil der 
Gesamtvergütung aus. 
 
Das System zur Vergütung der Vorstandsmitglieder ist klar und verständlich gestaltet. Es entspricht den aktuellen Vor-
gaben des Aktiengesetzes. Im Falle wesentlicher Änderungen, mindestens jedoch alle vier Jahre, wird das vom Auf-
sichtsrat beschlossene Vergütungssystem der Hauptversammlung zur Billigung vorgelegt. 
 
Das Vergütungssystem im Einzelnen 
Überblick über die Vergütungsbestandteile und deren relativer Anteil an der Vergütung 
Die Vergütung der Vorstandsmitglieder setzt sich aus festen und variablen Bestandteilen zusammen. Feste Vergü-
tungsbestandteile der Vorstandsmitglieder sind das feste Jahresgehalt, Nebenleistungen und Altersversorgungsbei-
träge.  
 

Vergütungskomponenten Bemessungsgrundlage / Parameter 

Erfolgsunabhängige  
Komponenten 

 

Festes Jahresgehalt Fixe vertraglich vereinbarte Vergütung, die in zwölf gleichen Monatsraten ausbe-
zahlt wird. 

Nebenleistungen Die Gewährung der privaten Inanspruchnahme des Dienstwagens, Versicherungen 
(Unfallversicherung und D&O-Versicherung), Erstattung des Arbeitgeberanteils zur 
Kranken- und Pflegeversicherung. 

Altersversorgung Jährlicher Betrag zur Abbildung der betrieblichen Altersversorgung. 
Zur Deckung der Versorgungszusagen werden Rückdeckungsversicherungen abge-
schlossen. 

Erfolgsabhängige  
Komponenten 

 

Kurzfristige variable  
Vergütung 

• Zielbonus; 

• Bis zu 2,00 % des nach IFRS ermittelten Konzernergebnisses (nach Steuern) vor 
Minderheitenanteilen;  

• Fälligkeit: Nach Bekanntgabe der vorläufigen Zahlen zum Geschäftsjahresende. 

 

Langfristige variable  
Vergütung 

 

Langfristige variable  
Vergütungskomponente 1 

• Zielbonus; 

• Bis zu 0,4 % auf das nach IFRS ermittelte Konzernergebnis (nach Steuern) vor Min-
derheitenanteilen des Dr. Hönle Konzerns in einer retrospektiven Betrachtung 
zum Stichtag 30. September des jeweiligen Geschäftsjahres, bezogen auf die dem 
kommenden Geschäftsjahr vorausgehenden drei Geschäftsjahre. Bei der retro-



Seite 10 

spektiven Betrachtung ist das aus den drei vorhergehenden Geschäftsjahren ge-
mittelte Konzernergebnis (nach Steuern) vor Minderheitenanteilen des Dr. Hönle 
Konzern maßgeblich; 

• Fälligkeit: Nach Bekanntgabe der vorläufigen Zahlen zum Geschäftsjahresende. 

Langfristige variable  
Vergütungskomponente 2 

• Zielbonus; 

• Für eine nachhaltige und zukunftsorientierte Aufstellung und Verbesserung des 
Umwelt- und Qualitätsmanagements erhält ein Vorstand bis zu 0,1 % auf das nach 
IFRS ermittelte Konzernergebnis (nach Steuern) vor Minderheitenanteilen des Dr. 
Hönle Konzerns in einer retrospektiven Betrachtung zum Stichtag 30. September 
des jeweiligen Geschäftsjahres, bezogen auf die dem kommenden Geschäftsjahr 
vorausgehenden drei Geschäftsjahre; 

• Fälligkeit: Nach Bekanntgabe der vorläufigen Zahlen zum Geschäftsjahresende. 

 
Die variable Vergütung ist insgesamt begrenzt auf einen Auszahlungsbetrag von maximal EUR 800.000. 
Der Aufsichtsrat legt auf Basis des Vergütungssystems für jedes Vorstandsmitglied eine konkrete Ziel-Gesamtvergü-
tung fest, die in einem angemessenen Verhältnis zu den Aufgaben und Leistungen des jeweiligen Vorstandsmitglieds 
sowie zur Lage des Unternehmens steht. Die Ziel-Gesamtvergütung setzt sich aus der Summe aller für die Gesamtver-
gütung maßgeblichen Vergütungsbestandteile zusammen. 
Bei den Vorstandsmitgliedern liegt der Anteil der festen Vergütung (festes Jahresgehalt, Versorgungsentgelt und Ne-
benleistungen) bei ungefähr 22 % bis 75 % der Ziel-Gesamtvergütung und der Anteil der variablen Vergütung bei unge-
fähr 25 % bis 78 % der Ziel-Gesamtvergütung. Dabei liegt der Anteil der kurzfristigen variablen Vergütung bei etwa 
38 % der Ziel-Gesamtvergütung und die langfristige variable Vergütung bei etwa 11 % der Ziel-Gesamtvergütung. Die 
Anteile können für künftige Geschäftsjahre aufgrund der Entwicklung der Kosten der vertraglich zugesagten Neben-
leistungen sowie für etwaige Neubestellungen geringfügig abweichen. Darüber hinaus können die genannten Anteile 
bei Gewährung etwaiger Zahlungen aus Anlass des Amtsantritts bei Neubestellungen abweichen. 
 
Feste Vergütungsbestandteile 
Die Vorstandsmitglieder erhalten ein festes Jahresgehalt in zwölf monatlichen Raten. Zusätzlich werden Nebenleistun-
gen gewährt: Die Dr. Hönle AG stellt jedem Vorstandsmitglied einen Dienstwagen zur privaten Nutzung zur Verfügung. 
Darüber hinaus sind die Vorstandsmitglieder in die D&O-Versicherung der Dr. Hönle AG einbezogen und der Arbeitge-
beranteil zur Kranken- und Pflegeversicherung wird erstattet. Zudem besteht eine Unfallversicherung (Todes- und In-
validitätsfall) für die Vorstandsmitglieder auf Kosten der Gesellschaft. Für die Zwecke der Altersversorgung erhalten 
die Vorstandsmitglieder teilweise eine betriebliche Versorgungszusage. 
Der Aufsichtsrat kann im Einzelfall anlässlich des Amtseintritts eines neuen Vorstandsmitglieds im Eintrittsjahr oder 
dem zweiten Jahr der Bestellung eine Zahlung aus Anlass des Amtsantritts gewähren. Durch eine solche Zahlung kön-
nen z.B. Verluste variabler Vergütung ausgeglichen werden, die ein Vorstandsmitglied durch den Wechsel zu der Dr. 
Hönle AG bei einem früheren Dienstgeber erleidet. 
 
Variable Vergütungsbestandteile 
Nachfolgend werden die variablen Vergütungsbestandteile dargestellt. Dabei wird beschrieben, welcher Zusammen-
hang zwischen der Erreichung der Leistungskriterien und dem Auszahlungsbetrag aus der variablen Vergütung be-
steht. 
 
Kurzfristige variable Vergütung 
Die kurzfristige variable Vergütung ist ein leistungsabhängiger Bonus mit einem einjährigen Bemessungszeitraum. Er 
beträgt bis zu 2,00 % des nach IFRS ermittelten Konzernergebnisses (nach Steuern) vor Minderheitenanteilen und 
hängt allein von diesem Kriterium ab. 
Beginnt oder endet die Bestellung im laufenden Geschäftsjahr, wird die kurzfristige variable Vergütung pro rata tem-
poris auf den Zeitpunkt des Beginns bzw. des Endes der Bestellung gekürzt. Endet der Dienstvertrag mit einer Auslauf-
frist, wird die kurzfristige variable Vergütung pro rata temporis auf den Zeitpunkt des Endes der Auslauffrist gekürzt. 
 
Langfristige variable Vergütungskomponente 1 
Die langfristige variable Vergütungskomponente 1 ist ein leistungsabhängiger Bonus mit einem dreijährigen Bemes-
sungszeitraum. Er beträgt bis zu 0,4 % des nach IFRS ermittelten Konzernergebnis (nach Steuern) vor Minderheitenan-
teilen des Dr. Hönle Konzerns in einer retrospektiven Betrachtung zum Stichtag 30. September des jeweiligen Ge-
schäftsjahres, bezogen auf die dem kommenden Geschäftsjahr vorausgehenden drei Geschäftsjahre, und hängt allein 
von diesem Kriterium ab. Bei der retrospektiven Betrachtung ist das aus den drei vorhergehenden Geschäftsjahren 
gemittelte Konzernergebnis (nach Steuern) vor Minderheitenanteilen des Dr. Hönle Konzerns maßgeblich. 
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Beginnt oder endet die Bestellung im laufenden Geschäftsjahr, wird die langfristige variable Vergütungskomponente 1 
pro rata temporis auf den Zeitpunkt des Beginns bzw. des Endes der Bestellung gekürzt. Endet der Dienstvertrag mit 
einer Auslauffrist, wird die langfristige variable Vergütungskomponente 1 pro rata temporis auf den Zeitpunkt des En-
des der Auslauffrist gekürzt. 
 
Langfristige variable Vergütungskomponente 2 
Die langfristige variable Vergütungskomponente 2 ist ein leistungsabhängiger Bonus mit einem dreijährigen Bemes-
sungszeitraum. Für eine nachhaltige und zukunftsorientierte Aufstellung und Verbesserung des Umwelt- und Quali-
tätsmanagements erhält ein Vorstand bis zu 0,1 % auf das nach IFRS ermittelte Konzernergebnis (nach Steuern) vor 
Minderheitenanteilen des Dr. Hönle Konzerns in einer retrospektiven Betrachtung zum Stichtag 30. September des 
jeweiligen Geschäftsjahres, bezogen auf die dem kommenden Geschäftsjahr vorausgehenden drei Geschäftsjahre.  
Beginnt oder endet die Bestellung im laufenden Geschäftsjahr, wird die langfristige variable Vergütungskomponente 2 
pro rata temporis auf den Zeitpunkt des Beginns bzw. des Endes der Bestellung gekürzt. Endet der Dienstvertrag mit 
einer Auslauffrist, wird die langfristige variable Vergütungskomponente 2 pro rata temporis auf den Zeitpunkt des En-
des der Auslauffrist gekürzt. 
Vorstand und Aufsichtsrat legen jährlich Ziele in den Bereichen Umwelt- und Qualitätsmanagement fest. Diese enthal-
ten sowohl ein-, als auch mehrjährige Ziele. Der Aufsichtsrat prüft, ob die Ziele weitgehend erreicht werden. Bei einer 
weitgehenden Zielerreichung wird die langfristige variable Vergütungskomponente 2 ausbezahlt, andernfalls nicht. 
 
Deckelung der variablen Vergütung 
Der Auszahlungsbetrag der variablen Vergütung pro Jahr ist insgesamt begrenzt auf einem Betrag von maximal 
EUR 800.000.  
 
Maximalvergütung 
Die für ein Geschäftsjahr zu gewährende Gesamtvergütung (Summe aller für das betreffende Geschäftsjahr aufgewen-
deten Vergütungsbeträge, einschließlich festem Jahresgehalt, variablen Vergütungsbestandteilen, Versorgungszusa-
gen und Nebenleistungen) der Vorstandsmitglieder – unabhängig davon, ob sie in diesem Geschäftsjahr oder zu einem 
späteren Zeitpunkt ausbezahlt wird – ist nach oben absolut begrenzt („Maximalvergütung“). Die Maximalvergütung 
beträgt für sämtliche Vorstandsmitglieder jeweils EUR 1.400.000. 
Die Maximalvergütung kann anlässlich des Amtseintritts eines neuen Vorstandsmitglieds im Eintrittsjahr oder dem 
zweiten Jahr der Bestellung von der festgelegten Maximalvergütung abweichen, sofern der Aufsichtsrat in Ausnahme-
fällen dem neu eintretenden Vorstandsmitglied Zahlungen aus Anlass des Amtsantritts zur Kompensation entfallender 
Zahlungen aus dem vorangehenden Dienstverhältnis gewährt. In diesem Fall erhöht sich die Maximalvergütung für 
dieses eine Geschäftsjahr für ordentliche Vorstandsmitglieder um bis zu 5 %. 
 
Vergütungsbezogene Rechtsgeschäfte 
Laufzeiten und Voraussetzungen der Beendigung vergütungsbezogener Rechtsgeschäfte 
Die Dienstverträge der Vorstandsmitglieder gelten für die Dauer der laufenden Bestellungen und hatten zum Zeit-
punkt der Beschlussfassung über das Vergütungssystem folgende Laufzeiten: 
- Dienstvertrag Herr Haimerl: 31. März 2025; 
- Dienstvertrag Herr Runge: 31. März 2025; 
- Dienstvertrag Herr Pumpe: 31. Dezember 2023. 
 
Die Dienstverträge verlängern sich für die Dauer einer erneuten Bestellung, sofern nichts anderes vereinbart wird. 
Eine ordentliche Kündigung der Vorstandsdienstverträge ist ausgeschlossen. Ein Vorstandsdienstvertrag kann von der 
Dr. Hönle AG oder vom Vorstandsmitglied bei Vorliegen eines wichtigen Grundes im Sinne von § 626 BGB ohne Einhal-
tung einer Kündigungsfrist gekündigt werden. 
Die Dienstverträge enden vorzeitig bei einvernehmlicher Beendigung der Bestellung mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
mit dem Zeitpunkt der einvernehmlichen Beendigung der Bestellung. Widerruft der Aufsichtsrat die Bestellung, endet 
der Dienstvertrag vorzeitig mit Ablauf einer Auslauffrist gemäß § 622 Abs. 2 BGB.  
Der Dienstvertrag endet zudem spätestens am Ende des Kalenderjahres, in dem das Vorstandsmitglied das 65. Lebens-
jahr vollendet. Im Fall des Eintritts einer dauernden Dienstunfähigkeit des Vorstandsmitglieds endet der Dienstvertrag 
spätestens mit dem Ende des Quartals, in dem die dauernde Dienstunfähigkeit festgestellt wurde. 
Bei Neuabschluss von Vorstands-Dienstverträgen (Erstbestellung) oder deren Verlängerung soll in Zukunft keine Son-
derregelung für den Fall eines Kontrollwechsels, das heißt weder Sonderkündigungsrechte noch Abfindungszahlungen, 
vereinbart werden. 
 
Für Herrn Haimerl und Herrn Runge besteht in den folgenden Fällen das Recht, ihren Dienstvertrag einseitig und vor-
zeitig mit einer Frist von drei Monaten zum Monatsende schriftlich zu kündigen: 



Seite 12 

- Im Falle eines Kontrollwechsels (zum Beispiel, wenn ein oder mehrere Aktionäre die Stimmrechtsmehrheit an der Dr. 
Hönle AG erwerben und einen beherrschenden Einfluss ausüben); 
- Die Dr. Hönle AG durch Abschluss eines Unternehmensvertrages im Sinne der §§ 291 ff. AktG zu einem abhängigen 
Unternehmen wird; 
- Die Dr. Hönle AG gemäß §§ 319 ff. AktG eingegliedert wird; 
- Die Dr. Hönle AG durch Rechtsformwechsel gemäß §§ 190 ff. UmwG eine andere Rechtsform erhält; 
- Die Dr. Hönle AG gemäß §§ 2 ff. UmwG mit einem andere Rechtsträger verschmolzen wird; 
- Die Gesellschaft aufgelöst wird; 
- Die Gesellschaft die Bestellung zum Vorstandsmitglied widerrufen hat, es sei denn, der Widerruf erfolgte aufgrund 
einer schuldhaften Pflichtverletzung des Vorstandsmitglieds; 
- Das Vorstandsmitglied sein Amt wegen eines der Gesellschaft zuzurechnenden wichtigen Grundes niedergelegt hat 
(„Sonderkündigungsrechte“). 
 
Entlassungsentschädigungen 
Sofern ein Dienstvertrag eines Vorstandsmitglieds aufgrund der Geltendmachung eines Sonderkündigungs-rechts (wie 
in Ziffer 4.1 definiert) endet, hat das Vorstandsmitglied Anspruch auf Abgeltung seiner Bezüge und Nebenleistungen 
vom Zeitpunkt der vorzeitigen Beendigung des Dienstvertrages bis zum im Dienstvertrag vereinbarten Laufzeitende. 
 
Das Vorstandsmitglied hat Anspruch auf Abgeltung folgender kapitalisierter Bezüge, jeweils für die Restlaufzeit des 
Dienstvertrages: 
- Das feste Jahresgehalt; 
- Die variablen Vergütungskomponenten in Höhe des Durchschnittes der variablen Vergütungskomponenten der letz-
ten drei Jahre vor dem Ende des jeweiligen Dienstvertrages infolge des ausgeübten Sonderkündigungsrechts;  
- Die Nebenleistungen in der zum Zeitpunkt der Beendigung des Dienstvertrages gezahlten und bei geldwerten Vortei-
len in der für die Besteuerung maßgeblichen Höhe. 
 
Hauptmerkmale der Ruhegehalts- und Vorruhestandsregelungen 
Gegenüber den Vorständen Herrn Haimerl und Herrn Runge bestehen Versorgungszusagen. Für die Vorstände werden 
seit 1. Januar 2012 jährliche Rentenbausteine erworben. Die Höhe des in einem Geschäftsjahr erworbenen Renten-
bausteins ergibt sich aus dem Versorgungsaufwand, der mit altersabhängigen Umrechnungsfaktoren verrentet wird. 
Der Versorgungsaufwand entspricht einem fixen Prozentsatz des festen Jahresgehalts (ohne Tantieme).  
 
Als Leistungsarten sind Altersrente (ab 60 Jahre), Erwerbsminderungsrente und Hinterbliebenenrente (Witwen‐, Le‐
benspartner und Waisenrente) vorgesehen. Die Höhe der Erwerbsminderungs‐ und Altersrente entspricht der Summe 
aus dem Besitzstandsbaustein und den bis zum Versorgungsfall erworbenen Rentenbausteinen. Die Witwen‐ und Le‐
benspartnerrente umfasst 60 % der Erwerbsminderungs‐ oder Altersrente, auf die im Zeitpunkt des Todes eine An‐
wartschaft bestand bzw. die im Zeitpunkt des Todes zur Auszahlung kam. Die Waisenrente beträgt für Halbwaisen 
12 %, für Vollwaisen 20 % des genannten Rentenanrechts. Zur Deckung der Versorgungszusagen wurden Rückde-
ckungsversicherungen abgeschlossen.  
 
Für die Vorstände Herr Haimerl und Herr Runge gilt jeweils eine Übergangsgeldvereinbarung. Diese sieht vor, dass bei 
Ausscheiden aus dem Vorstand nach Vollendung des 50. Lebensjahres und vor Vollendung des 60. Lebensjahres die 
festen Bezüge laut Dienstvertrag für zwölf Monate fortgezahlt werden und nach diesem Zeitraum zwischen 40 % bis 
maximal 50 % der festen Bezüge bis zum Wirksamwerden der Versorgungszusage für den Vorstand fortgezahlt wer-
den. Die Übergangsgeldvereinbarung wird allerdings nur dann wirksam, wenn der Betreffende mindestens zehn Jahre 
Mitglied des Vorstands war und er das Ausscheiden nicht selbst zu verantworten hat. Im Falle anderweitiger Einkünfte 
sind diese auf das Übergangsgeld anzurechnen. Der Aufsichtsrat hat des Weiteren das Recht, das Übergangsgeld im 
Falle einer Verschlechterung der Lage der Gesellschaft herabzusetzen. Im Falle von zu Unrecht bezogenen Leistungen 
bzw. bei nachträglichen Herabsetzungen durch den Aufsichtsrat sind die gewährten Leistungen an die Gesellschaft zu 
erstatten. 
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Anwartschaftsbarwert der Pensionszusagen 

  

Anwartschaftsbarwert der  
Pensionszusagen (Defined  

Benefit Obligations) 

in T€  2021/2022  2020/2021 

     

Norbert Haimerl  2.198  3.237 

Rainer Pumpe  0  0 

Heiko Runge  2.320  2.905 

  4.518  6.142 

 
Berücksichtigung der Vergütungs- und Beschäftigungsbedingungen der Arbeitnehmer bei der Festsetzung des Ver-
gütungssystems 
Der Aufsichtsrat überprüft regelmäßig die Vergütung des Vorstands. Bei der Beurteilung der Angemessenheit der Ver-
gütung findet einerseits ein horizontaler Vergleich bezogen auf die Vergütung für Vorstandsmitglieder statt. Als Ver-
gleichsgruppe dienen Technologieunternehmen, die gemessen am Umsatz, der Anzahl der Mitarbeiter und der 
Marktkapitalisierung eine ähnliche Struktur wie die Dr. Hönle AG aufweisen.  
Andererseits berücksichtigt der Aufsichtsrat bei der Festsetzung der Vorstandsvergütung auch die unternehmensin-
terne Vergütungsstruktur in einem vertikalen Vergleich. Dabei betrachtet der Aufsichtsrat die Vorstandsvergütung im 
Verhältnis zur Vergütung der ersten Führungsebene und zweiten Führungsebene unterhalb des Vorstands sowie der 
Belegschaft in Deutschland. Der Aufsichtsrat berücksichtigt die Entwicklung der Vergütungen der ersten Führungs-
ebene und zweiten Führungsebene sowie der Belegschaft und wie sich das Verhältnis im Zeitablauf entwickelt. 
 
Verfahren zur Fest- und zur Umsetzung sowie zur Überprüfung des Vergütungssystems 
Der Aufsichtsrat beschließt ein klares und verständliches Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder. Der Auf-
sichtsrat der Dr. Hönle AG besteht derzeit aus drei Mitgliedern, soll als Teil der ordentlichen Hauptversammlung 2021 
jedoch auf vier Mitglieder vergrößert werden. Da es insbesondere einen Personalausschuss nicht gibt, wird die Über-
prüfung des Vergütungssystems durch das Aufsichtsratsplenum vorbereitet und durchgeführt. Der Aufsichtsrat führt 
die Überprüfung des Vergütungssystems nach pflichtgemäßem Ermessen durch, spätestens alle vier Jahre. Er kann 
hierzu externe Berater hinzuziehen. 
Der Aufsichtsrat legt das Vergütungssystem der Hauptversammlung bei jeder wesentlichen Änderung, mindestens 
aber alle vier Jahre, zur Billigung vor. Sofern die Hauptversammlung das vorgelegte Vergütungssystem nicht billigt, legt 
der Aufsichtsrat der Hauptversammlung spätestens in der darauffolgenden ordentlichen Hauptversammlung ein über-
prüftes Vergütungssystem zur Billigung vor. 
 
Der Aufsichtsrat stellt durch geeignete Maßnahmen sicher, dass mögliche Interessenkonflikte der an den Beratungen 
und Entscheidungen über das Vergütungssystem beteiligten Aufsichtsratsmitglieder vermieden und gegebenenfalls 
gelöst werden. Die Aufsichtsratsmitglieder sind dabei verpflichtet, mögliche Interessenkonflikte gegenüber dem Auf-
sichtsratsvorsitzenden anzuzeigen. Der Aufsichtsratsvorsitzende legt Interessenkonflikte gegenüber dem stellvertre-
tenden Vorsitzenden offen. Über den Umgang mit einem bestehenden Interessenkonflikt entscheidet der Aufsichtsrat 
im Einzelfall. Insbesondere kommt in Betracht, dass ein Aufsichtsratsmitglied, das von einem Interessenkonflikt be-
troffen ist, an einer Sitzung oder einzelnen Beratungen und Entscheidungen des Aufsichtsrats nicht teilnimmt. 
 
Angaben zu einem überprüften Vergütungssystem 
Die ordentliche Hauptversammlung hat am 23. März 2021 erstmals das vom Aufsichtsrat vorgelegte Vergütungssys-
tem gebilligt. Das Vergütungssystem blieb seither unverändert. 
 
Leistungen bei Beendigung der Vorstandstätigkeit 
Der Aufsichtsrat bestellt den Vorstand der Dr. Hönle AG für eine Amtszeit von jeweils höchstens fünf Jahren.  
 
Mit den Vorständen Haimerl und Runge wurde eine Übergangsgeldvereinbarung getroffen. Diese sieht vor, dass bei 
Ausscheiden aus dem Vorstand nach Vollendung des 50. Lebensjahres und vor Vollendung des 60. Lebensjahres die 
festen Bezüge laut Dienstvertrag für zwölf Monate fortgezahlt werden und nach diesem Zeitraum zwischen 40 % bis 
maximal 50 % der festen Bezüge bis zum Wirksamwerden der Versorgungszusage für den Vorstand fortgezahlt wer-
den. Die Übergangsgeldvereinbarung wird allerdings nur dann wirksam, wenn der Betreffende mindestens zehn Jahre 
Mitglied des Vorstands war und er das Ausscheiden nicht selbst zu verantworten hat. Im Falle anderweitiger Einkünfte 
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sind diese auf das Übergangsgeld anzurechnen. Dadurch kann sich dieses verringern bzw. völlig entfallen. Der Auf-
sichtsrat hat des Weiteren das Recht, das Übergangsgeld im Falle einer Verschlechterung der Lage der Gesellschaft 
herabzusetzen. Im Falle von zu Unrecht bezogenen Leistungen bzw. bei nachträglichen Herabsetzungen durch den 
Aufsichtsrat sind die gewährten Leistungen an die Gesellschaft zu erstatten. 
 
Für den Fall eines Eigentümerwechsels bei der Dr. Hönle AG (Change of Control) haben die Vorstände Haimerl und 
Runge das Recht, den Vorstandsdienstvertrag mit einer Frist von drei Monaten zum Monatsende zu kündigen und ihr 
Amt zu diesem Zeitpunkt niederzulegen. Als Eigentümerwechsel gilt jede unmittelbare oder mittelbare Erlangung der 
Kontrolle über die Dr. Hönle AG im Sinne des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG) durch einen Drit-
ten. Im Falle des Ausscheidens steht den genannten Vorständen eine Abgeltung ihrer Bezüge und Nebenleistungen 
vom Zeitpunkt der vorzeitigen Beendigung bis zum Laufzeitende ihres Dienstvertrages zu. Bezüglich der Versorgungs-
zusage haben die Vorstände ein Wahlrecht zwischen einer Einmalzahlung in Höhe des Wertes oder der Fortführung. 
Dabei sind die Vorstände so zu stellen, als ob die Gesellschaft die Versorgungszusage bis zur im Dienstvertrag verein-
barten Beendigung des Dienstvertrages erfüllt hätte. 
 
An Hinterbliebene von ehemaligen Geschäftsführern wurden Versorgungszahlungen in Höhe von 3 T€ (Vj. 12 T€) ge‐
leistet. Diese Versorgungsansprüche sind in Höhe von 0 T€ (Vj. 304 T€) durch Pensionsrückstellungen gedeckt (vgl. Tz. 
35). Im Zinsaufwand ist hierfür ein Anteil von 0 T€ (Vj. 3 T€) enthalten. 
 
Gewährte und geschuldete Vergütung der Mitglieder des Vorstands im Geschäftsjahr 2021/2022 
 
Feste und variable Vergütungsbestandteile und deren jeweiliger relativer Anteil  
 

    
Norbert 

Haimerl seit 
01.01.2000 

Rainer Pumpe 
seit 

01.01.2021 

Heiko Runge 
bis 15.05.2022 

Erfolgs- 
unabhängige 

Vergütung 

Festvergütung 

2021/2022 
in T€ 288 245 177 

in % 77 94 74 

2020/2021 
in T€ 282 183 282 

in % 40 26 40 

Nebenleistung 

2021/2022 
in T€ 6 15 10 

in % 2 6 4 

2020/2021 
in T€ 11 14 10 

in % 2 2 1 

Summe 

2021/2022 
in T€ 294 260 187 

in % 78 100 78 

2020/2021 
in T€ 293 197 292 

in % 42 73 44 

Erfolgs- 
abhängige 
Vergütung 

Kurzfristige  
Vergütung 

2021/2022 
in T€ 0 0 0 

in % 0 0 0 

2020/2021 
in T€ 89 52 89 

in % 13 19 13 

Langfristige  
Komponente I 

2021/2022 
in T€ 0 0 0 

in % 0 0 0 

2020/2021 
in T€ 31 18 31 

in % 4 7 5 

Langfristige  
Konponente II 

2021/2022 
in T€ 0 0 0 

in % 0 0 0 

2020/2021 
in T€ 8 4 8 

in % 1 1 1 

Summe 

2021/2022 
in T€ 0 0 0 

in % 0 0 0 

2020/2021 
in T€ 128 74 128 

in % 18 27 19 

Sonstiges 
Zuführung Altersver-
sorgung nach IAS 19 

2021/2022 
in T€ 81 0 54 

in % 22 0 0 

2020/2021 
in T€ 276 0 242 

in % 40 0 37 
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Gesamt inkl. Zuführung Altersversorgung  
nach IAS 19 

2021/2022 
in T€ 375 260 241 

in % 100 100 100 

2020/2021 
in T€ 697 271 662 

in % 100 100 100 

Gesamt ohne Zuführung Altersversorgung  
nach IAS 19 

2021/2022 
in T€ 294 260 187 

in % 100 100 100 

2020/2021 
in T€ 421 271 420 

in % 100 100 100 

 
Gewährte und geschuldete Vergütung der früheren Mitglieder des Vorstands im Geschäftsjahr 2021/2022 
Herr Runge beendete im Geschäftsjahr 2021/2022 seine Vorstandstätigkeit vor Ablauf seines Dienstvertrages (ur-
sprüngliche Laufzeit bis zum 31. März 2025). Er erhielt im Geschäftsjahr 2021/2022 eine Abfindung in Höhe von 
1.300 T€. 
 

   Heiko Runge 
ab 16.05.2022 

Leistungen aus Beendigung des Arbeitsverhältnisses 2021/2022 
in T€ 1.300 

in % 98 

Zuführung Altersversorgung nach IAS 19 2021/2022 
in T€ 32 

in % 2 

Gesamt 2021/2022 
in T€ 1.332 

in % 100 

 
Weitere Angaben gemäß § 162 Aktiengesetz 
Den Mitgliedern des Vorstands und Aufsichtsrats der Dr. Hönle AG wurden keine Aktien oder Aktienoptionen gewährt 
oder zugesagt. Es wurde im Geschäftsjahr 2021/2022 nicht von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, variable Vergü-
tungsbestandteile zurückzufordern.  
Die festgelegte Maximalvergütung der Vorstandsmitglieder wurde in allen Aspekten eingehalten. 
 
Einhaltung der Maximalvergütung bei der Vergütung der Vorstandsmitglieder im Geschäftsjahr 2021/2022 
 

  Norbert Haimerl  
seit 01.01.2000 

Rainer Pumpe  
seit 01.01.2021 

Heiko Runge  
01.01.2000 - 15.05.2022 

in T€ Ziel Aufwand 
Maxi-

mal 
Ziel Aufwand 

Maxi-
mal 

Ziel Aufwand 
Maxi-

mal 

Erfolgs-
un-

abhäng-
ige 

Vergü-
tung 

Fest- 
vergütung 

288 288 288 245 245 245 177 177 177 

Neben-
leistung 

6 6 6 15 15 15 10 10 10 

Alters- 
versorgung 

81 81 81 0 0 0 86 86 86 

Leistungen 
aus 

Beendigung 
des Arbeits-
verhältnis-

ses 

0 0 0 0 0 0 1.300 1.300 1.300 

Summe 375 375 375 260 260 260 1.573 1.573 1.573 

Erfolgs-
abhäng-

ige 
Vergü-
tung 

Kurzfristige 
Vergütung 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Langfristige 
Kompo-
nente I 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Langfristige 
Konponente 

II 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Summe 0 0 800 0 0 800 0 0 800 

Gesamt 375 375 1.400 260 260 1.400 1.573 1.573 1.573 
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Bei der Beurteilung der Einhaltung der Maximalvergütung wurden die Bezüge von Herrn Runge für das gesamte Ge-
schäftsjahr 2021/2022 mit berücksichtigt. 
 

Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder 
Die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats erfolgt gemäß § 113 Absatz 1 Satz 2 AktG durch Festsetzung in der Sat-
zung oder Bewilligung der Hauptversammlung. Die Vergütung soll gemäß § 113 Absatz 1 Satz 3 AktG in einem ange-
messenen Verhältnis zu den Aufgaben der Aufsichtsratsmitglieder und zur Lage der Gesellschaft stehen. 
Das dahinterstehende Vergütungssystem für die Aufsichtsratsmitglieder der Dr. Hönle AG wird im Folgenden darge-
stellt. 
 
Verfahren zur Überprüfung der Vergütung 
Der Aufsichtsrat prüft die Angemessenheit der Struktur und Höhe seiner Vergütung. Hierzu wertet der Aufsichtsrat die 
Aufsichtsratsvergütung bei anderen vergleichbaren Unternehmen aus und vergleicht diese mit der Vergütung des Auf-
sichtsrats der Gesellschaft. Auf der Basis dieser Analyse überprüft der Aufsichtsrat die Angemessenheit seiner Vergü-
tung. 
 
Das Aktiengesetz sieht eine regelmäßige Billigung des Vergütungssystems durch die Hauptversammlung spätestens 
alle vier Jahre vor. Der Aufsichtsrat nimmt seinerseits in Vorbereitung dieser Beschlussfassungen eine dahingehende 
Analyse seiner Vergütung ebenfalls spätestens alle vier Jahre vor. Sofern Anlass besteht, das Vergütungssystem für 
den Aufsichtsrat zu ändern, werden Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung in diesem Zusammenhang ei-
nen entsprechenden Beschlussvorschlag vorlegen. 
 
Konkrete Ausgestaltung des Vergütungssystems 
Die Vergütung enthält ausschließlich feststehende Bezüge, die sich an den Aufgaben und der Verantwortung der Auf-
sichtsratsmitglieder orientieren. Darüber hinaus wird keine weitere Vergütung gewährt, beispielsweise für Beratungs- 
oder Vermittlungsleistungen. Die Vergütung des Aufsichtsrats wird in § 14 der Satzung der Gesellschaft festgelegt. Die 
Vergütungsregelung lautet wie folgt: 
 
Den Aufsichtsratsmitgliedern der Gesellschaft wird eine jährliche Vergütung in Höhe von jeweils 30.000 € gewährt. 
Der Aufsichtsratsvorsitzende erhält das Doppelte des Betrages eines einfachen Aufsichtsratsmitgliedes, also 60.000 € 
sein Stellvertreter das Eineinhalbfache des Betrages eines einfachen Aufsichtsratsmitgliedes, also 45.000 €. Die Vergü‐
tung ist vier Wochen nach Ablauf des betreffenden Geschäftsjahres zur Zahlung an die Aufsichtsratsmitglieder fällig. 
Die Vergütung gemäß vorstehenden Sätzen wird erstmals ab Beginn des seit dem 01. Oktober 2018 laufenden Ge-
schäftsjahres an die Aufsichtsratsmitglieder bezahlt.  
 
Aufsichtsratsmitglieder, die nicht während des gesamten Geschäftsjahres im Amt waren, erhalten für jeden angefan-
genen Monat ihrer Tätigkeit ein Zwölftel der Vergütung.  
 
Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten außerdem Ersatz für die ihnen bei Wahrnehmung ihres Amtes erwachsenen 
Auslagen. Die von einem Aufsichtsratsmitglied in Rechnung gestellte oder in einer die Rechnung ersetzenden Gut-
schrift ausgewiesene Umsatzsteuer wird in jeweiliger gesetzlicher Höhe zusätzlich gezahlt. 
 
Gewährte und geschuldete Bezüge des Aufsichtsrats 
 

in T€  2021/2022  2020/2021 

     

Prof. Dr. Karl Hönle  60  60 

Günther Henrich  45  45 

Dr. Bernhard Gimple  30  30 

Prof. Dr. Imke Libon (seit 26.03.2021)  30  18 

Niklas Friedrichsen (seit 24.03.2022)  18  0 

  183  153 
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Vergleichende Darstellung der jährlichen Veränderung der Vergütung der Mitglieder des Vorstands und Aufsichts-
rats, der Ertragsentwicklung der Gesellschaft sowie der durchschnittlichen Vergütung von Arbeitnehmern über die 
letzten fünf Geschäftsjahre 
 

 Vergütung Veränderung 
2021/2022 
gegenüber 
2020/2021 

Veränderung 
2020/2021 
gegenüber 
2019/2020 

Veränderung 
2019/2020 
gegenüber 
2018/2019 

Veränderung 
2018/2019 
gegenüber 
2017/2018 

Veränderung 
2017/2018 
gegenüber 
2016/2017 

 2021/2022 2020/2021 

 in T€ in T€ in T€ in % in T€ in % in T€ in % in T€ in % in T€ in % 

Vorstands-
mitglieder 

            

Norbert 
Haimerl seit 
01.01.2000 

375 697 -322 -46 -22 -3 -153 -18 -250 -22 310 38 

Rainer 
Pumpe seit 
01.01.2021 

260 257 3 1 257 - - - - - - - 

Heiko Runge 
01.01.2000 - 
15.05.2022 

1.573 662 911 138 -30 -4 -174 -20 -214 -20 313 41 

Aufsichts-
rats-

mitglieder 

            

Prof. Dr. Karl 
Hönle Vor-
sitzender 

seit 
21.09.1999 

60 60 0 0 0 0 0 0 12 25 0 0 

Günther 
Henrich 

stellv. Vor-
sitzender 

seit 
20.03.2015 

45 45 0 0 0 0 0 0 9 25 0 0 

Niklas Frie-
drichsen seit 
26.04.2022 

18 0 18 - - - - - - - - - 

Dr. Bern-
hard Gimple 

seit 
20.03.2015 

30 30 0 0 0 0 0 0 6 25 0 0 

Prof. Dr. 
Imke Libon 

seit 
20.05.2021 

30 18 12 67 18 - - - - - - - 

Arbeit-
nehmer 

            

durchschn. 
Vergütung  
Dr. Hönle 

AG 

53 51 2 4 6 13 -1 -3 -1 -1 -1 -2 

Ertrags-
entwicklung 

            

Jahres-
überschuss 

Hönle  
Konzern 

-13.198 -4.860 -8.338 -172 -10.465 -187 -6.791 -55 -9.330 -43 11.312 109 

Jahres-
überschuss  
Dr. Hönle 

AG 

-21.364 -18.161 -3.203 -18 -18.776 -3053 -1.526 -71 -2.192 -51 -143 -3 

 
Die durchschnittliche Vergütung der Arbeitnehmer der Dr. Hönle AG erfolgt auf der Basis von Vollzeitäquivalenten. 
 
Für den Vorstand         Für den Aufsichtsrat 
 
 
Norbert Haimerl   Rainer Pumpe    Prof. Dr. Karl Hönle 
Vorstandsvorsitzender  Vorstand     Aufsichtsratsvorsitzender  
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Vermerk des unabhängigen Wirtschaftsprüfers über die Prüfung des Vergütungsberichts  
nach § 162 Abs. 3 AktG 
 

An die Dr. Hönle Aktiengesellschaft, Gilching 
 

Prüfungsurteil  
Wir haben den Vergütungsbericht der Dr. Hönle AG, Gilching, für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis zum 
30. September 2022 daraufhin formell geprüft, ob die Angaben nach § 162 Abs. 1 und 2 AktG im Vergütungsbericht 
gemacht wurden. In Einklang mit § 162 Abs. 3 AktG haben wir den Vergütungsbericht nicht inhaltlich geprüft.  
 

Nach unserer Beurteilung sind im beigefügten Vergütungsbericht in allen wesentlichen Belangen die Angaben nach 
§ 162 Abs. 1 und 2 AktG gemacht worden. Unser Prüfungsurteil erstreckt sich nicht auf den Inhalt des Vergütungsbe-
richts.  
 

Grundlage für das Prüfungsurteil  
Wir haben unsere Prüfung des Vergütungsberichts in Übereinstimmung mit § 162 Abs. 3 AktG unter Beachtung des 
IDW Prüfungsstandards: Die Prüfung des Vergütungsberichts nach § 162 Abs. 3 AktG (IDW PS 870 (08.2021)) durchge-
führt. Unsere Verantwortung nach dieser Vorschrift und diesem Standard ist im Abschnitt „Verantwortung des Wirt‐
schaftsprüfers“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir haben als Wirtschaftsprüferpraxis die Anforderun-
gen des IDW Qualitätssicherungsstandards: Anforderungen an die Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis 
(IDW QS 1) angewendet. Die Berufspflichten gemäß der Wirtschaftsprüferordnung und der Berufssatzung für Wirt-
schaftsprüfer / vereidigte Buchprüfer einschließlich der Anforderungen an die Unabhängigkeit haben wir eingehalten.  
 

Verantwortung des Vorstands und des Aufsichtsrats  
Der Vorstand und der Aufsichtsrat sind verantwortlich für die Aufstellung des Vergütungsberichts, einschließlich der 
dazugehörigen Angaben, der den Anforderungen des § 162 AktG entspricht. Ferner sind sie verantwortlich für die in-
ternen Kontrollen, die sie als notwendig erachten, um die Aufstellung eines Vergütungsberichts, einschließlich der da-
zugehörigen Angaben, zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen 
Darstellungen ist.  
 

Verantwortung des Wirtschaftsprüfers  
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob im Vergütungsbericht in allen wesentlichen 
Belangen die Angaben nach § 162 Abs. 1 und 2 AktG gemacht worden sind, und hierüber ein Prüfungsurteil in einem 
Vermerk abzugeben.  
 

Wir haben unsere Prüfung so geplant und durchgeführt, dass wir durch einen Vergleich der im Vergütungsbericht ge-
machten Angaben mit den in § 162 Abs. 1 und 2 AktG geforderten Angaben die formelle Vollständigkeit des Vergü-
tungsberichts feststellen können. In Einklang mit § 162 Abs. 3 AktG haben wir die inhaltliche Richtigkeit der Angaben, 
die inhaltliche Vollständigkeit der einzelnen Angaben oder die angemessene Darstellung des Vergütungsberichts nicht 
geprüft.  
 

Umgang mit etwaigen irreführenden Darstellungen  
Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, den Vergütungsbericht unter Berücksichtigung 
der Kenntnisse aus der Abschlussprüfung zu lesen und dabei für Anzeichen aufmerksam zu bleiben, ob der Vergü-
tungsbericht irreführende Darstellungen in Bezug auf die inhaltliche Richtigkeit der Angaben, die inhaltliche Vollstän-
digkeit der einzelnen Angaben oder die angemessene Darstellung des Vergütungsberichts enthält.  
 

Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten zu dem Schluss gelangen, dass eine solche irreführende 
Darstellung vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang 
nichts zu berichten.  
 

Haftungsbeschränkung 
Der Durchführung des Auftrags und unserer Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu Dritten, liegen die vereinbarten 
„Auftragsbedingungen der Sonntag& Partner Partnerschaftsgesellschaft mbB, der SONNTAG GmbH Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft und der SONNTAG IT audit GmbH“ zugrunde (www.sonntag-wp.de/auftragsbedingungen; Stand: 
31. Januar 2023). 
 

Augsburg, den 31. Januar 2023 
 

SONNTAG GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
 

Mairock     Dr. Burkhardt-Böck 
Wirtschaftsprüfer     Wirtschaftsprüferin  

http://www.sonntag-wp.de/auftragsbedingungen
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V.  Weitere Angaben und Hinweise zur virtuellen Hauptversammlung  

 
1.  Virtuelle Hauptversammlung/ Übertragung mit Bild und Ton/ Zuschaltung 
 
Der Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, die Hauptversammlung gemäß § 118a AktG i.V.m. 
§ 26n Abs. 1 EGAktG als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtig-
ten abzuhalten. Eine physische Präsenz der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung ist 
ausgeschlossen. 
 
Die gesamte Hauptversammlung, einschließlich einer etwaigen Fragenbeantwortung und der Abstimmungen, wird für 
die ordnungsgemäß angemeldeten Aktionäre oder deren Bevollmächtigte nach Maßgabe der nachfolgenden Bestim-
mungen am 23. März 2023 ab 10.00 Uhr (MEZ) live im Internet auf der Internetseite der Dr. Hönle Aktiengesellschaft 
unter https://www.hoenle.de/investoren/hauptversammlung im passwortgeschützten Internetservice in Bild und Ton 
übertragen.  
 
Die Stimmrechtsausübung der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten erfolgt ausschließlich im Wege der elektroni-
schen Briefwahl oder durch Vollmachtserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter. 
 
Über den passwortgeschützten Internetservice können die ordnungsgemäß angemeldeten Aktionäre (und ggf. deren 
Bevollmächtigte) gemäß den dafür vorgesehenen Verfahren unter anderem ihre Aktionärsrechte ausüben. Für die 
Nutzung des passwortgeschützten Internetservice zur Hauptversammlung ist eine Zugangsberechtigung erforderlich. 
Einzelheiten hierzu finden sich unten im nachfolgenden Abschnitt „Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung" 
(Ziffer 2). 
 
Die Nutzung des passwortgeschützten Internetservices durch einen Bevollmächtigten setzt voraus, dass der Bevoll-
mächtigte die entsprechenden Zugangsdaten erhält.  
 
Auch bevollmächtigte Intermediäre, Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberater und sonstige durch § 135 Abs. 8 
AktG gleichgestellte Personen können sich des passwortgeschützten Internetservices bedienen. Die Gesellschaft stellt 
ihnen auf Wunsch einen elektronischen Zugang zur Verfügung. 
 
Beim Betreten der virtuellen Hauptversammlung unter Nutzung des passwortgeschützten Internetservices während 
der Dauer der virtuellen Hauptversammlung am 23. März 2023 sind die Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten elektro-
nisch zur virtuellen Hauptversammlung zugeschaltet.  
 
2.  Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung 
 
Zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung im passwortgeschützten Internetservice der Gesellschaft sowie 
zur Ausübung der weiteren Aktionärsrechte, insbesondere des Stimmrechts, sind nach § 19 der Satzung der Dr. Hönle 
Aktiengesellschaft diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bei der Gesellschaft unter der nachfolgend benannten Ad-
resse, Fax-Nummer oder E-Mail-Adresse in Textform (§ 126b Bürgerliches Gesetzbuch) in deutscher oder englischer 
Sprache anmelden und in Textform ihre Berechtigung durch einen Nachweis des Anteilsbesitzes nachgewiesen haben:  
 
Dr. Hönle Aktiengesellschaft, c/o Better Orange IR & HV AG, Haidelweg 48, 81241 München, Deutschland 
oder per Fax: +49 (0)89 889 690 633 oder per E-Mail: anmeldung@better-orange.de 
 
Der Nachweis des Anteilsbesitzes hat sich auf den Beginn des 2. März 2023, 0.00 Uhr (MEZ), („Nachweisstichtag“) zu 
beziehen und muss der Gesellschaft mit der Anmeldung unter der obigen Adresse, Fax-Nummer oder E-Mail-Adresse 
spätestens bis zum Ablauf des 16. März 2023, 24.00 Uhr (MEZ), zugehen. Für den Nachweis des Anteilsbesitzes reicht 
ein durch den Letztintermediär gemäß § 67c Abs. 3 Aktiengesetz erstellter Nachweis des Anteilsbesitzes aus.  
 
Die Anmeldung kann auch in der Weise erfolgen, dass der Aktionär das ihm über das depotführende Kreditinstitut zu-
gesandte Formular zur Eintrittskartenbestellung (HV-Ticket-Bestellung) ausfüllt und an das depotführende Kreditinsti-
tut zurückschickt. Die erforderliche Anmeldung und die Übersendung des Nachweises des maßgeblichen Anteilsbesit-
zes werden in diesen Fällen durch das depotführende Institut vorgenommen.  
 
Jede Stückaktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme. 
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Die Gesellschaft ist berechtigt, bei Zweifeln an der Richtigkeit oder Echtheit des Nachweises des Anteilsbesitzes einen 
geeigneten weiteren Nachweis zu verlangen. Bestehen auch an diesem Zweifel, so kann die  
Gesellschaft die Berechtigung des Aktionärs zur Ausübung der Aktionärsrechte in Bezug auf die virtuelle Versamm-
lung, insbesondere des Stimmrechts, zurückweisen. 
 
Nach Eingang von ordnungsgemäßer Anmeldung und ordnungsgemäßen Nachweis des Anteilsbesitzes bei der Gesell-
schaft unter der oben genannten Postanschrift, Fax-Nummer oder E-Mail-Adresse werden den Aktionären die indivi-
duellen Zugangsdaten (Zugangskennung und Zugangspasswort) für die Nutzung des passwortgeschützten Internetser-
vice auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.hoenle.de/investoren/hauptversammlung übersandt 
(„HV-Ticket“).  
 
Um den rechtzeitigen Erhalt des HV-Tickets sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, frühzeitig für die Anmeldung und 
Übersendung des Nachweises ihres Anteilsbesitzes an die Gesellschaft Sorge zu tragen. Der Erhalt des HV-Tickets ist 
keine Voraussetzung für die Vollmachts- und Weisungserteilung (an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) per 
Formular, sämtliche Möglichkeiten des passwortgeschützten Internetservice können jedoch nur mit Hilfe der auf dem 
HV-Ticket aufgedruckten Zugangsdaten verwandt werden. 
 
3.  Nachweisstichtag und dessen Bedeutung 
 
Gemäß der Regelung in § 123 Abs. 4 Aktiengesetz gilt im Verhältnis zur Dr. Hönle Aktiengesellschaft für die Ausübung 
der Aktionärsrechte in Bezug auf die virtuelle Hauptversammlung, insbesondere des Stimmrechts, als Aktionär nur, 
wer den Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht hat. Die Berechtigung zur Ausübung der Aktionärsrechte in Bezug auf 
die virtuelle Hauptversammlung und der Umfang des Stimmrechts bemessen sich dabei ausschließlich nach dem An-
teilsbesitz zum Nachweisstichtag. Veränderungen im Aktienbestand nach dem Nachweisstichtag haben hierfür keine 
Bedeutung. Aktionäre, die ihre Aktien erst nach dem Nachweisstichtag erworben haben, können somit ihre Aktionärs-
rechte in Bezug auf die virtuelle Hauptversammlung, insbesondere das Stimmrecht, nicht ausüben, es sei denn, er 
bzw. sie lässt sich bevollmächtigen oder zur Rechtsausübung ermächtigen. Aktionäre, die sich ordnungsgemäß ange-
meldet und den Nachweis ordnungsgemäß erbracht haben, sind auch dann zur Ausübung der Aktionärsrechte in Be-
zug auf die virtuelle Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts berechtigt, wenn sie die Aktien nach dem 
Nachweisstichtag veräußern. Mit dem Nachweisstichtag geht keine Sperre für die Veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes 
einher. Der Nachweisstichtag ist kein relevantes Datum für die Dividendenberechtigung. 
 
4.  Verfahren der Stimmabgabe durch elektronische Briefwahl  
 
Aktionäre und deren Bevollmächtigte können ihr Stimmrecht im Wege der elektronischen Kommunikation abgeben 
(„elektronische Briefwahl“). Zur Ausübung des Stimmrechts im Wege der elektronischen Briefwahl sind nur diejenigen 
Aktionäre – persönlich oder durch Bevollmächtigte – berechtigt, die sich ordnungsgemäß angemeldet und ihren An-
teilsbesitz nachgewiesen haben. 
 
Briefwahlstimmen können ab dem 2. März 2023 unter Nutzung des auf der Internetseite der Gesellschaft unter 
https://www.hoenle.de/investoren/hauptversammlung zugänglichen passwortgeschützten Internetservice gemäß den 
dafür vorgesehenen Verfahren bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung durch den Versammlungsleiter in 
der virtuellen Hauptversammlung am 23. März 2023 abgegeben, geändert oder widerrufen werden.  
 
Die notwendigen Zugangsdaten für den passwortgeschützten Internetservice der Gesellschaft erhalten form- und frist-
gerecht angemeldete Aktionäre nach Eingang von ordnungsgemäßer Anmeldung und ordnungsgemäßen Nachweis 
des Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft. 
 
Sollte zu einem Tagesordnungspunkt statt einer Sammel- eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, ohne dass dies 
im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so gilt die Stimmabgabe im Wege der elektronischen Briefwahl 
zu diesem Tagesordnungspunkt entsprechend für jeden Punkt der Einzelabstimmung.  
 
Auch bevollmächtigte Intermediäre, Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberater, diesen gemäß § 135 Abs. 8 Aktien-
gesetz gleichgestellte Personen sowie sonstige Bevollmächtigte können sich der elektronischen Briefwahl über den 
passwortgeschützten Internetservice der Gesellschaft bedienen.  
 
Bitte beachten Sie, dass andere Kommunikationswege für die elektronische Briefwahl nicht zur Verfügung stehen, ins-
besondere keine Übersendung der Briefwahlstimme per Post, Telefax oder E-Mail möglich ist. 
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5.  Verfahren für die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte 
 
Aktionäre bzw. deren Bevollmächtigte haben die Möglichkeit, ihre Stimmrechte auch durch einen Bevollmächtigten – 
zum Beispiel einen Intermediär, einen Stimmrechtsberater, eine Aktionärsvereinigung oder einen sonstigen Dritten – 
ausüben zu lassen. Auch im Falle einer Bevollmächtigung muss die Anmeldung unter Vorlage des Nachweises des An-
teilsbesitzes ordnungsgemäß erfolgen. Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine 
oder mehrere von diesen zurückweisen. 
 
Auch Bevollmächtigte können nicht physisch an der Hauptversammlung teilnehmen. Sie können das Stimmrecht für 
die von ihnen vertretenen Aktionäre lediglich im Rahmen ihrer jeweiligen Vollmacht im Wege der elektronischen 
Briefwahl (siehe oben) oder durch (Unter-)Bevollmächtigung der weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter der Ge-
sellschaft ausüben. Die Nutzung des passwortgeschützten Internetservices durch den Bevollmächtigten setzt voraus, 
dass der Bevollmächtigte die entsprechenden Zugangsdaten erhält. 
 
Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedür-
fen der Textform, wenn weder ein Intermediär im Sinne von § 67a Abs. 4 Aktiengesetz, noch ein Stimmrechtsberater, 
eine Aktionärsvereinigung oder eine andere der in § 135 Abs. 8 Aktiengesetz gleichgestellten Institutionen oder Perso-
nen zur Ausübung des Stimmrechts bevollmächtigt wird, oder haben unter Verwendung der Eingabemaske in dem 
passwortgeschützten Internetservice der Gesellschaft gemäß den dafür vorgesehenen Verfahren zu erfolgen. Werden 
Vollmachten zur Stimmrechtsausübung an Intermediäre, Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberater oder Personen 
im Sinne § 135 Abs. 8 Aktiengesetz erteilt, besteht kein Textformerfordernis, jedoch ist die Vollmachtserteilung vom 
Bevollmächtigten nachprüfbar festzuhalten; sie muss zudem vollständig sein und darf nur mit der Stimmrechtsaus-
übung verbundene Erklärungen enthalten. Wir bitten daher die Aktionäre, sich in diesem Fall mit dem zu Bevollmäch-
tigenden über die Form der Vollmacht abzustimmen. 
 
Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis einer gegenüber einem Bevollmächtigten erteilten Voll-
macht oder ihres Widerrufs gegenüber der Gesellschaft müssen auf einem der folgenden Wege aus organisatorischen 
Gründen bis zum 22. März 2023, 24.00 Uhr (MEZ), der Gesellschaft zugehen:  
 
Dr. Hönle Aktiengesellschaft, c/o Better Orange IR & HV AG, Haidelweg 48, 81241 München, Deutschland 
oder per Fax: +49 (0)89 889 690 655 oder per E-Mail: hoenle@better-orange.de 
 
Die Erteilung der Vollmacht und ihr Widerruf sind darüber hinaus ab dem 2. März 2023 unter Verwendung der Einga-
bemaske in dem passwortgeschützten Internetservice der Gesellschaft gemäß den dafür vorgesehenen Verfahren vor 
und während der virtuellen Hauptversammlung möglich. Am Tag der virtuellen Hauptversammlung am 23. März 2023 
ist in dem passwortgeschützten Internetservice der Gesellschaft auch ein Widerruf oder eine Änderung einer zuvor in 
Textform übersandten Vollmacht möglich. 
 
Aktionäre, die eine andere Person bevollmächtigen möchten, können für die Erteilung einer Vollmacht das Formular 
verwenden, welches nach ordnungsgemäßer Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes zugeschickt wird. Ein ent-
sprechendes Formular steht auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.hoenle.de/investo-
ren/hauptversammlung zum Download zur Verfügung. 
 
6.  Verfahren für die Stimmabgabe durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter  
 
Als Service bietet die Gesellschaft ihren Aktionären und deren Bevollmächtigten an, von der Gesellschaft benannte 
weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter zu bevollmächtigen. Auch in diesem Fall müssen die Anmeldung und die 
Vorlage des Nachweises des Anteilsbesitzes ordnungsgemäß erfolgen. 
 
Soweit die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bevollmächtigt werden, müssen diesen in jedem Fall Weisungen für 
die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Die Stimmrechtsvertreter üben das Stimmrecht ausschließlich auf der 
Grundlage der vom Aktionär erteilten Weisungen aus. Ohne Weisungen werden sich die Stimmrechtsvertreter der 
Stimme enthalten.  
 
Den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern müssen in der Vollmacht verbindliche Weisungen für die 
Stimmrechtsausübung erteilt werden; sie sind verpflichtet, gemäß den ihnen erteilten Weisungen abzustimmen. Wei-
sungen zur Ausübung sonstiger Aktionärsrechte, insbesondere zur Ausübung des Rede- und Fragerechts, zur Stellung 
von Anträgen, zum Einreichen von Stellungnahmen oder zum Einlegen von Widersprüchen, nehmen die von der Ge-
sellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nicht entgegen.   
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Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft können per Post, Fax oder E-Mail an die 
vorstehend im Abschnitt „Verfahren für die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte“ genannte Anschrift, Fax-Nummer 
oder E-Mail-Adresse bis spätestens 22. März 2023, 24:00 Uhr (MEZ), oder ab dem 2. März 2023 unter Nutzung des auf 
der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.hoenle.de/investoren/hauptversammlung zugänglichen pass-
wortgeschützten Internetservice gemäß den dafür vorgesehenen Verfahren vor und während der virtuellen Hauptver-
sammlung bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung durch den Versammlungsleiter in der virtuellen Haupt-
versammlung am 23. März 2023 erteilt, geändert oder widerrufen werden.  
 
Ein entsprechendes Formular wird nach ordnungsgemäßer Anmeldung und Anteilsbesitznachweis zugesandt und steht 
auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.hoenle.de/investoren/hauptversammlung zum Down-
load zur Verfügung. 
 
Sollte zu einem Tagesordnungspunkt statt einer Sammel- eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, so gilt die 
Weisung an die Stimmrechtsvertreter zu diesem Tagesordnungspunkt entsprechend für jeden Punkt der Einzelabstim-
mung. 
 
7.  Einreichung von Stellungnahmen 
 
Ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten haben das Recht, nach § 130a Absatz 1 bis 4 AktG 
Stellungnahmen zu den Gegenständen der Tagesordnung in Textform oder im Videoformat im Wege elektronischer 
Kommunikation einzureichen. Dafür steht ihnen mit den entsprechenden Zugangsdaten der passwortgeschützte Inter-
netservice auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.hoenle.de/investoren/hauptversammlung zur 
Verfügung.  
 
Stellungnahmen in Textform sind gemäß dem dafür vorgesehenen Verfahren als Datei im Dateiformat PDF mit einer 
empfohlenen Dateigröße von maximal 50 MB einzureichen. Stellungnahmen im Videoformat sind gemäß dem dafür 
vorgesehenen Verfahren in den Dateiformaten MPEG-4 oder MOV einzureichen; sie dürfen eine Dateigröße von 1 GB 
nicht überschreiten.  
 
Die Einreichung mehrerer Stellungnahmen ist möglich. Es sind nur solche Stellungnahmen im Videoformat zulässig, in 
denen der Aktionär bzw. sein Bevollmächtigter selbst in Erscheinung tritt. Mit dem Einreichen erklärt sich der Aktionär 
bzw. sein Bevollmächtigter damit einverstanden, dass die Stellungnahme unter Nennung seines Namens im passwort-
geschützten Internetservice zugänglich gemacht wird. 
 
Die Stellungnahmen sind bis spätestens fünf Tage vor der Versammlung, also spätestens am 17. März 2023 24.00 Uhr 
(MEZ) einzureichen. Eingereichte Stellungnahmen zu den Gegenständen der Tagesordnung werden, soweit nicht aus-
nahmsweise von einer Zugänglichmachung nach § 130a Abs. 3 Satz 4 AktG abgesehen werden darf, bis spätestens vier 
Tage vor der Hauptversammlung, also spätestens am 18. März 2023, 24.00 Uhr (MEZ), in dem nur für ordnungsgemäß 
angemeldete Aktionäre bzw. deren Bevollmächtigte mit den entsprechenden Zugangsdaten zugänglichen passwortge-
schützten Internetservice auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.hoenle.de/investoren/hauptver-
sammlung zugänglich gemacht. 
 
Anträge und Wahlvorschläge, Fragen und Widersprüche gegen Beschlüsse der Hauptversammlung im Rahmen der in 
Textform oder im Videoformat eingereichten Stellungnahmen werden in der Hauptversammlung nicht berücksichtigt; 
das Stellen von Anträgen bzw. Unterbreiten von Wahlvorschlägen (dazu unter Ziffer 10), die Ausübung des Auskunfts-
rechts (dazu unter Ziffer 11) sowie die Einlegung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung (dazu 
unter Ziffer 9) ist ausschließlich auf den in dieser Einladung jeweils gesondert beschriebenen Wegen möglich. 
 
8.  Rederecht 
 
Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten, die elektronisch zu der Hauptversammlung zugeschaltet sind, haben ein Rede-
recht in der Versammlung im Wege der Videokommunikation.  
 
Ab Beginn der Hauptversammlung wird über den passwortgeschützten Internetservice auf der Internetseite der Ge-
sellschaft unter https://www.hoenle.de/investoren/hauptversammlung ein virtueller Wortmeldetisch geführt, über 
den die Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten ihren Redebeitrag anmelden können.  
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Das Rederecht umfasst insbesondere auch das Recht, Anträge und Wahlvorschläge nach § 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 
AktG zu stellen (vgl. dazu auch unten unter Ziff. 10.), sowie das Auskunftsverlangen nach § 131 Abs. 1 AktG (vgl. dazu 
auch unten unter Ziff. 11.).  
 
Die komplette virtuelle Hauptversammlung einschließlich der Videokommunikation wird im passwortgeschützten In-
ternetservice über das System BetterMeeting von Better Orange IR & HV AG abgewickelt. Aktionäre bzw. ihre Bevoll-
mächtigten, die ihren Redebeitrag über den virtuellen Wortmeldetisch anmelden wollen, benötigen für die Zuschal-
tung des Redebeitrags entweder ein nicht-mobiles Endgerät (PC, Notebook, Laptop) mit dem installierten Browser 
Chrome ab Version 89, Edge ab Version 88 oder Safari ab Version 13.1 oder ein mobiles Endgerät (z.B. Smartphone 
oder Tablet). Mobile Endgeräte mit ANDROID Betriebssystem benötigen als installierten Browser Chrome ab Version 
89; mobile Endgeräte mit iOS Betriebssystem benötigen als installierten Browser Safari ab Version 13.1. Für Redebei-
träge müssen auf den Endgeräten eine Kamera und ein Mikrofon, auf die vom Browser aus zugegriffen werden kann, 
zur Verfügung stehen. Eine weitere Installation von Softwarekomponenten oder Apps auf den Endgeräten ist nicht 
erforderlich. Personen, die sich über den virtuellen Wortmeldetisch für einen Redebeitrag angemeldet haben, werden 
im passwortgeschützten Internetservice für ihren Redebeitrag freigeschaltet. Die Gesellschaft behält sich vor, die 
Funktionsfähigkeit der Videokommunikation zwischen Aktionär bzw. Bevollmächtigtem und Gesellschaft in der Ver-
sammlung und vor dem Redebeitrag zu überprüfen und diesen zurückzuweisen, sofern die Funktionsfähigkeit nicht 
sichergestellt ist.  
 
9.  Einlegung von Widersprüchen 
 
Ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten, die elektronisch zu der Hauptversammlung zuge-
schaltet sind, haben das Recht, gegen einen Beschluss der Hauptversammlung über den passwortgeschützten Inter-
netservice auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.hoenle.de/investoren/hauptversammlung gemäß 
dem dafür vorgesehenen Verfahren während der Hauptversammlung, d.h. von der Eröffnung der Hauptversammlung 
an bis zu ihrer Schließung, Widerspruch zu Protokoll des Notars einzulegen. 
 
Eine anderweitige Form der Übermittlung von Widersprüchen ist ausgeschlossen. Die Gesellschaft weist nochmals 
darauf hin, dass die von Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter keine Weisungen zum Einlegen von Widersprü-
chen entgegennehmen. 
 
10.  Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären bzw. ihren Bevollmächtigten 
 
Anträge von Aktionären bzw. ihren Bevollmächtigten gegen einen Vorschlag der Verwaltung zu einem bestimmten 
Tagesordnungspunkt gemäß § 126 Abs. 1 AktG sowie Wahlvorschläge von Aktionären bzw. ihren Bevollmächtigten zur 
Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern gemäß § 127 AktG sind ausschließlich zu richten an: 
 
Dr. Hönle Aktiengesellschaft 
c/o Better Orange IR & HV AG 
Haidelweg 48 
81241 München 
Deutschland 
Telefax: +49 (0) 89 / 88 96 906-55 
E-Mail: antraege@better-orange.de 
 
Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären bzw. ihren Bevollmächtigten, die bis zum 8. März 2023, 24:00 Uhr 
(MEZ), unter dieser Adresse, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse eingegangen sind und die weiteren Voraussetzun-
gen der §§ 126, 127 AktG erfüllen, und eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden den anderen Aktionären 
auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.hoenle.de/investoren/hauptversammlung zugänglich ge-
macht. Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt.  
 
Anträge oder Wahlvorschläge von Aktionären bzw. ihren Bevollmächtigten, die gemäß § 126 oder § 127 AktG zugäng-
lich zu machen sind, gelten als im Zeitpunkt der Zugänglichmachung gestellt. Die Gesellschaft ermöglicht, das Stimm-
recht zu diesen Anträgen oder Wahlvorschlägen auszuüben, sobald der den Antrag stellende oder den Wahlvorschlag 
unterbreitende Aktionär ordnungsgemäß legitimiert und ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldet ist.  
 
Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten, die zu der Hauptversammlung zugeschaltet sind, haben darüber hinaus das 
Recht, in der Versammlung im Wege der Videokommunikation Anträge und Wahlvorschläge im Rahmen ihres Rede-
rechts zu stellen (vgl. dazu im Detail oben unter Ziffer 8.).  
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11.  Auskunftsrecht 
 
Es ist vorgesehen, dass der Leiter der Hauptversammlung festlegen wird, dass das Auskunftsrecht nach § 131 Abs. 1 
AktG in der Hauptversammlung ausschließlich im Wege der Videokommunikation, also im Rahmen der Ausübung des 
Rederechts (dazu oben unter Ziffer 8.) ausgeübt werden darf. 
 
§ 131 Abs. 4 Satz 1 AktG bestimmt, dass dann, wenn einem Aktionär wegen seiner Eigenschaft als Aktionär eine Aus-
kunft außerhalb der Hauptversammlung gegeben worden ist, diese Auskunft jedem anderen Aktionär bzw. dessen 
Bevollmächtigtem auf dessen Verlangen in der Hauptversammlung zu geben ist, auch wenn sie zur sachgemäßen Be-
urteilung des Gegenstands der Tagesordnung nicht erforderlich ist. 
 
Zudem bestimmt § 131 Abs. 5 Satz 1 AktG, dass dann, wenn einem Aktionär eine Auskunft verweigert wird, er verlan-
gen kann, dass seine Frage und der Grund, aus dem die Auskunft verweigert worden ist, in die Niederschrift über die 
Verhandlung aufgenommen werden. 
 
Im Rahmen der virtuellen Hauptversammlung wird gewährleistet, dass Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten, die 
elektronisch zu der Hauptversammlung zugeschaltet sind, ihr Verlangen nach § 131 Abs. 4 Satz 1 AktG sowie ihr Ver-
langen nach § 131 Abs. 5 Satz 1 AktG im Wege der elektronischen Kommunikation über den passwortgeschützten In-
ternetservice auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.hoenle.de/investoren/hauptversammlung ge-
mäß dem dafür vorgesehenen Verfahren mit den entsprechenden Zugangsdaten in der Hauptversammlung übermit-
teln können. 
 
12.  Tagesordnungsergänzungsverlangen gemäß § 122 Abs. 2 AktG 
 
Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil (5%) des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von 
€ 500.000,00 erreichen (dies entspricht 500.000 Aktien), können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung 
gesetzt oder bekanntgemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage 
beiliegen. Das Verlangen ist schriftlich (§ 126 Bürgerliches Gesetzbuch) oder in der elektronischen Form des § 126 a 
Bürgerliches Gesetzbuch (d.h. mit qualifizierter elektronischer Signatur) an den Vorstand der Dr. Hönle Aktiengesell-
schaft zu richten und muss der Gesellschaft spätestens bis zum 20. Februar 2023 bis 24.00 Uhr (MEZ) zugehen.  
 
Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens 
Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands über den Antrag halten. 
 
Etwaige Ergänzungsverlangen sind an folgende Anschrift zu richten: 
Vorstand der Dr. Hönle Aktiengesellschaft, Nicolaus-Otto-Straße 2, 82205 Gilching 
E-Mail (mit qualifizierter elektronischer Signatur): hv2023@hoenle.de 
 
Bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung werden unverzüglich nach Zugang des Verlangens im Bundesan-
zeiger bekannt gemacht und solchen Medien zur Veröffentlichung zugeleitet, bei denen davon ausgegangen werden 
kann, dass sie die Information in der gesamten Europäischen Union verbreiten. Sie werden außerdem unter der Inter-
netadresse https://www.hoenle.de/investoren/hauptversammlung bekannt gemacht und den Aktionären mitgeteilt. 
 
13.  Einsehbare Unterlagen und Informationen auf der Internetseite der Gesellschaft 
 
Der Jahresabschluss, der Konzernabschluss, der zusammengefasste Lagebericht für die Dr. Hönle Aktiengesellschaft 
und den Konzern, der Bericht des Aufsichtsrats jeweils für das Geschäftsjahr 2021/2022, der erläuternde Bericht zu 
den Angaben nach § 289a und § 315a Handelsgesetzbuch, der Lebenslauf von Herrn Dr. Franz Richter zu Punkt 5 der 
Tagesordnung, der Bericht des Vorstands zu dem unter Ziffer 6 der Tagesordnung genannten Bezugsrechtsausschluss 
sowie der gemäß § 162 Aktiengesetz erstellte und geprüfte Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2021/2022 kön-
nen im Internet unter https://www.hoenle.de/investoren/hauptversammlung eingesehen werden und sind auch wäh-
rend der Hauptversammlung dort weiterhin online zugänglich.  
 
Die Einberufung der Hauptversammlung mit den gesetzlich geforderten Angaben und Erläuterungen ist über die Inter-
netseite der Gesellschaft https://www.hoenle.de/investoren/hauptversammlung zugänglich. Gleiches gilt auch für die 
Erläuterungen der Rechte der Aktionäre nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1 und Abs. 4, § 127, § 130 a, § 131 Abs. 1, § 118 
a Abs. 1 Satz 2 Nr. 8 in Verbindung mit § 245 Aktiengesetz sowie die weiteren Informationen nach § 124a Aktienge-

https://www.hoenle.de/investoren/hauptversammlung
mailto:hv2023@hoenle.de
https://www.hoenle.de/investoren/hauptversammlung
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setz, die ebenfalls über die Internetseite der Gesellschaft https://www.hoenle.de/investoren/hauptversammlung zu-
gänglich sind. Die Abstimmungsergebnisse werden nach der Hauptversammlung unter der gleichen Internetadresse 
bekannt gegeben.  
 
Auch während der Hauptversammlung werden die gesetzlich zugänglich zu machenden Unterlagen auf der Internet-
seite der Gesellschaft unter https://www.hoenle.de/investoren/hauptversammlung zugänglich sein. 
 
14.  Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 
 
Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der Gesellschaft € 6.062.930,00 und ist 
eingeteilt in 6.062.930 Stückaktien. Die Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte an der Gesellschaft im Zeitpunkt der 
Bekanntmachung der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger beträgt damit jeweils 6.062.930. Aus 
von der Gesellschaft gehaltenen oder ihr gemäß § 71d Aktiengesetz zuzurechnenden eigenen Aktien können keine 
Stimmrechte ausgeübt werden; zum Zeitpunkt der Bekanntmachung der Einberufung der Hauptversammlung im Bun-
desanzeiger hält die Gesellschaft 1.076 eigene Aktien. 
 
15.  Hinweis zum Datenschutz 
 
Im Zusammenhang mit der Hauptversammlung der Dr. Hönle Aktiengesellschaft werden personenbezogene Daten 
verarbeitet. In unserer Datenschutzrechtlichen Betroffeneninformation für Aktionäre und Aktionärsvertreter haben 
wir alle Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten unserer Aktionäre und Aktionärsvertreter zusam-
mengefasst. Die Datenschutzhinweise können im Internet unter https://www.hoenle.de/investoren/hauptversamm-
lung eingesehen werden. 
 
 
Gilching, im Februar 2023 
 
Dr. Hönle Aktiengesellschaft 
Der Vorstand 
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Mindestinformationen nach § 125 Abs. 1 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG, Artikel 4 Abs. 1 sowie Tabelle 3 Blöcke A bis 
C des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 
 

Art der Angabe Beschreibung 

A. Inhalt der Mitteilung 

1. Eindeutige Kennung des Ereignisses HNL032023oHV 

2. Art der Mitteilung Einladung zur Hauptversammlung 

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:  

NEWM] 

B. Angaben zum Emittenten 

1. ISIN  DE0005157101 

2. Name des Emittenten  Dr. Hönle Aktiengesellschaft 

C. Angaben zur Hauptversammlung  

1. Datum der Hauptversammlung  23.03.2023 

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:  

20230323] 

2. Uhrzeit der Hauptversammlung 10:00 Uhr (MEZ) 

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:  

09:00 UTC] 

3. Art der Hauptversammlung  Ordentliche Hauptversammlung 

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:  

GMET] 

4. Ort der Hauptversammlung  Virtuelle Hauptversammlung:  

https://www.hoenle.de/investoren/hauptversammlung 

Im Sinne des Aktiengesetzes:  

Dr. Hönle Aktiengesellschaft, Nicolaus-Otto-Straße 2, 82205 Gilching, 

Deutschland 

5. Aufzeichnungsdatum  02.03.2023, 00:00 Uhr (MEZ) 

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:  

20230301; 23:00 UTC] 

6. Uniform Resource Locator (URL)  https://www.hoenle.de/investoren/hauptversammlung 
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